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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0180 5911690

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 17.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken
Samstag, 24.11.2018 
Eyach-Apotheke Balingen, Karlstr. 21, 
Tel. 07433/276117 

Sonntag, 25.11.2018 
Stadt-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 27, 
Tel. 07433/7071 

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31,  
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim  
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends ☎  0152 / 21025483 oder
oder am Wochenende: ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo. u. Mi.17.00-19.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Forstrevier Heiligenzimmern ☎  (0 7428) 8049
Förster Lukas Sander Fax: 07428/918337
Geranienstraße 6, 72348 Rosenfeld-Isingen
mail: fr.heiligenzimmern@zollernalbkreis.de
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎  (0 7427) 94006-11 
Nahwärmeversorgung     (tagsüber)
 ☎  (0 7427) 94006-99 

(ab 17.00 Uhr) 
Vorwahl bitte mitwählen!

Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde:
http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Bürgermeisterin Frau Adrian: adrian@dotternhausen.de
Frau Engesser: engesser@dotternhausen.de
Frau Hahn: hahn@dotternhausen.de
Frau Huonker: huonker@dotternhausen.de
Herr Mertes: mertes@dotternhausen.de

Dautmergen

Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07
Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 931420
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de
Förster Stephan Kneer ☎  (0 7427) 590 93 09
fr.leidringen@zollernalbkreis.de Fax: (0 74 33) 922 15 88 

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen 
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr

Rathaus Dautmergen 
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags:  17.00 - 20.00 Uhr 
 mit Abendsprechstunde BM Lippus 

Gemeindekontakte
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Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Landratsamt Zollernalbkreis
- Landwirtschaftsamt - 
Aktuelle Informationen aus dem Landwirtschaft-
samt 
Informationsveranstaltung am 13.12.2018 

Aktuelle Informationen präsentiert das Landwirtschaftsamt am 
Donnerstag, den 13.12.2018 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal 
des Landratsamtes. 
Walter Haug, Luise Lohrmann und Jörg Schmid referieren 
zum Gemeinsamen Antrag, FAKT, Grünlandumbruch, Ge-
wässerrandstreifen, Düngeverordnung und Agrarinvestitions-
förderung. 
Franz Keßler stellt die Entwicklung der Landwirtschaft im 
Kreis dar. 
Zu der Veranstaltung sind alle Landwirtinnen und Landwirte 
herzlich eingeladen. 

Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Schlichemtal

Einladung zur Sitzung 
des beschließenden Schulausschusses Werkrealschule 

des Gemeindeverwaltungsverbandes  
Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, den 29.11.2018, um 18:45 Uhr 
in der Aula der Werkrealschule/Realschule Schömberg, 

Schillerstraße 35, 72355 Schömberg 

- öffentlich - 
1. Ganztagesbetreuung und Schulsozialarbeit 
 hier: Vertragsverlängerung mit dem Haus Nazareth 
2. Verschiedenes, Anfragen und Bekanntgaben 

Die gesamte Einwohnerschaft des Gemeindeverwaltungsver-
bandes ist hierzu recht herzlich eingeladen. 

gez. Gerhard Reiner 
Verbandsvorsitzender 

Einladung zur Verbandsversammlung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes  

Oberes Schlichemtal 
am Donnerstag, den 29.11.2018 um 19.00 Uhr 
in der „Aula“ der Werkrealschule/Realschule  

Schömberg, 
Schillerstraße 35 ,72355 Schömberg 

Tagesordnung 
- öffentlich - 
TOP 1: Schulsanierung 4. Bauabschnitt Schulzentrum  
  hier: Vorstellung der Planungen und Festlegung der 

Planungsvariante  
TOP 2:  Festlegung des Ergebnisses der Jahresrechnung 

2017
TOP 3:  Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und 

Rechnungswesen  
 a) Festlegung der Gliederung der Teilhaushalte  
 b)  Verzicht auf Bilanzierung geleisteter Investitions-

zuschüsse  
TOP 4: Verschiedenes, Bekanntgaben und Anfragen  

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist hierzu 
recht herzlich eingeladen.  
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.  

gez. Gerhard Reiner  
Verbandsvorsitzender 

 

Gemeinde Weilen u.d.R.  
 
 
Die Gemeinde Weilen u.d.R. im Zollernalbkreis sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Verwaltungsfachangestellte/n 
 

mit einem Stellenumfang von 50 %.  
 

Die Tätigkeit umfasst insbesondere folgende 
Verwaltungsaufgaben: 

− Bereich Standesamt und Meldewesen 

− Bereich Pass- und Ausweisrecht 

− Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen 

− Rentenangelegenheiten 

− Erstellung des Amtsblatts und Pflege der 
Homepage 

− Korrespondenz und Bearbeitung von Anträgen 

− weitere Tätigkeiten aus verschiedenen Bereichen 
 

Ihr Profil: 

− abgeschlossene Berufsausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder vergleichbare 
Berufsausbildung 

− EDV-Kenntnisse mit MS-Office 

− selbstständiges Arbeiten sowie sicheres und 
freundliches Auftreten 

− Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative 
 

Wir bieten Ihnen: 

− ein vielseitiges und interessantes Aufgabenfeld 

− ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

− Vergütung entsprechend dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) 

 

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle haben, richten 
Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 06.12.2018 an die Gemeinde Weilen u.d.R., 
Angelstraße 1, 72367 Weilen u.d.R., gerne auch per 
E-Mail an gemeinde@weilen-udr.de. 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr 
Bürgermeister Reiner, Telefon: 07427/2516 zur 
Verfügung. 
 

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

Kurzbericht zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.11.2018 in Dotternhausen 
Tagesordnungspunkt 1: Bürgerfragestunde 
Es wurden Fragen zu den Luftqualitätsmessungen der LUBW, 
zum Verfahren zur Süderweiterung des Kalksteinbruchs auf 
dem Plettenberg, zum Kalksteinabbauverfahren und zum Kurz-
bericht der Gemeinderatssitzung im Amtsblatt gestellt. 

Tagesordnungspunkt 2: Vergaben 
Tagesordnungspunkt 2.1: Lüftungsanlage WC-Anlage 
Schule; Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 
Der Gemeinderat entschied, eine geregelte Zu- und Abluft-
anlage in den WC´s der Schlossbergschule einzubauen und 
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vergab den Auftrag über die Lieferung und den Einbau an die 
Firma Stier aus Engstlatt zum Angebotspreis von 7.531,66 €. 
Weiter genehmigte der Gemeinderat einen Nachtrag bei den 
Heizungsinstallationen in Höhe von 6.599,74 € für die Einzel-
raumsteuerungen im Jugendtreff und im Musiksaal. 
Insgesamt genehmigte der Gemeinderat überplanmäßige Aus-
gaben in Höhe von 14.131,40 €. Die Kosten für den 2. Bauab-
schnitt liegen nun insgesamt bei 1.394.475 €. 

Tagesordnungspunkt 2.2: Ersatzbeschaffung Schneepflug 
Der 28 Jahre alten LKW-Anbau-Schneepflug ist defekt und 
muss ersetzt werden. Der Gemeinderat vergab den Auftrag 
an die günstigste Bieterin, die Firma Knoblauch GmbH aus 
Immendingen, zum Angebotspreis von 13.312,69 € brutto. 

Tagesordnungspunkt 2.3: Ersatzbeschaffung PKW-An-
hänger 
Auch der PKW-Anhänger des Bauhofs ist 29 Jahre alt und 
stark reparaturbedürftig, weshalb auch hier eine Ersatzbe-
schaffung ansteht. Der Gemeinderat entschied, den Anhänger 
beim günstigsten Bieter, dem Anhängerpark B27 aus Dottern-
hausen, zum Angebotspreis von 5.735,03 € zu kaufen. 

Tagesordnungspunkt 3: Bausachen 
Tagesordnungspunkt 3.1: Bausachen, Errichtung Einfami-
lienhaus mit Doppelgarage im EG, Wasenstr.  3 
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen zur 
Errichtung des Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Erdge-
schoss in der Wasenstraße 3 und stimmte der Überschreitung 
der Baugrenze durch den Dachvorsprung zu. 

Tagesordnungspunkt 4: Anpassung der Einsatzentschä-
digung der Freiwilligen Feuerwehr 
Die Einsatzentschädigung der ehrenamtlich tätigen Feuer-
wehrleute wurde letztmals 2012 erhöht und beträgt derzeit 
10 € je angefangene Stunde. Zusammen mit dem Kreisfeu-
erwehrverband wurde im Zollernalbkreis ein Vorschlag für die 
Anpassung der Entschädigungssätze erarbeitet. Dieser sieht 
eine Erhöhung in zwei Schritten zum 01.01.2019 auf 12 € und 
zum 01.01.2021 auf 14 € vor. 
Der Gemeinderat hat entschieden, diesen Vorschlag umzu-
setzen und die Einsatzentschädigung zu erhöhen. Vor der 
Beschlussfassung der Satzungsänderung soll der Feuerwehr-
ausschuss gehört werden. 

Tagesordnungspunkt 5: Bekanntgabe nichtöffentlich ge-
fasster Beschlüsse  
Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass der Gemeinderat in 
der nichtöffentlichen Sitzung am 17.10.2018 beschlossen hat, 
Frau Ankica Bakrac zum 15.11.2018 die Aufgaben als Rei-
nigungskraft in der Sporthalle und im Kindergarten zu über-
tragen. 

Tagesordnungspunkt 6: Bekanntgaben und Verschiedenes 
Die Bürgermeisterin informierte den Gemeinderat über die Be-
bauungsplanung „Stapfel“ der Stadt Balingen. Die Gemeinde 
ist durch die Planungen nicht betroffen. 
Sie berichtete weiter, dass die neue Website der Schlossberg-
schule online ist. 
Weitere Themen waren der Zuschuss zur FSJ-Stelle der ev. 
Kirchengemeinde, die Wegesanierung auf dem Friedhof, die 
Priorisierung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen und 
dass keine Ingenieurbüros für die Vorbereitung von Ausschrei-
bungen zu bekommen sind. 

Fundamt

Beim Fundamt wurden folgende Gegenstände abgegeben:  
1 Schlüsselbund 

Anpassung des Virenschutzes des gemeind-
lichen E-Mail-Servers 
Aufgrund einer unumgänglichen Erweiterung des Vi-
renschutzes der Gemeinde Dotternhausen wird es ab 
01.12.2018 der Gemeinde nicht mehr möglich sein, Doku-
mente mit den Dateiformaten *.doc sowie *.xls per mail zu 
empfangen. Dies gilt für alle gemeindlichen E-Mail-Ad-
ressen mit der Endung @dotternhausen.de. Bitte ver-
wenden Sie ab 01.12.2018 die Dateiformate *.docx oder 
*.xlsx, um Anhänge bzw. Dokumente an die Gemeinde zu 
senden. Die Dateiformate stehen ab Microsoft Office 2007 
zur Verfügung. Ansonsten kann nicht gewährleistet wer-
den, dass Ihre E-Mail mit einem Anhang bei der Gemeinde 
ankommt. Unberührt davon bleibt das Dateiformat *.pdf. 
Wir bitten um Beachtung! 
Ihre Gemeindeverwaltung 

Das Überlandwerk Eppler informiert:  
Alle Stromzähler werden abgelesen!  
Ab dem 23. November 2018 werden alle Stromzähler im 
Netz der Überlandwerk Eppler GmbH in Dotternhausen 
abgelesen! 
Wie in den letzten Jahren übernimmt die Familie Ritter diese 
Aufgabe für uns, weshalb wir Sie bitten, sie zu unterstützen 
und ihnen den Zugriff zu ermöglichen. Die Zählerstände 
werden mit Ablesedatum erfasst, so dass der tatsächli-
che Verbrauch bis zum 31.12.2018 anhand unserer alten 
Werte hochgerechnet werden kann. Abgelesen werden 
alle Zähler, auch die Kunden, die von anderen Händlern 
beliefert werden! 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Überlandwerk Eppler GmbH 
Dormettinger Straße 32, 72359 Dotternhausen 
Tel. 07427/931566 

Prüfung landwirtschaftlicher Zugmaschinen 
und deren Anhänger 
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH bietet auch in diesem 
Jahr wieder die Prüfung von landwirtschaftlichen Zugma-
schinen und deren Anhänger in Dotternhausen an. Auf-
grund einer Verschärfung der Anforderungen an die Prüf-
plätze ist dies nicht mehr vor dem Rathaus möglich. 
Die nächste Prüfung findet am Samstag, 24.11.2018 von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Firma Reifen Staiger in 
Dotternhausen  statt. 

Abholung von Kühlgeräten, Fernsehern und 
Bildschirmen 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Fernsehern und Bild-
schirmen erfolgt am Freitag, 30.11.2018. Anmeldungen zur 
Abholung von Geräten sind bis spätestens Freitag, 23.11., 
11.30 Uhr, an das Bürgermeisteramt, Tel. 07427/9405-12 zu 
richten. 
Bitte stellen Sie die Geräte am Abholtag ab 06.00 Uhr am 
Straßenrand zur Abholung bereit. 
Bitte beachten Sie, dass  Laptops und Notebooks nicht mit-
genommen werden. Sie müssen wie normaler Elektroschrott 
über die Wertstoffzentren entsorgt werden.

Kinder
immer

anschnallen
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Der Bund der Steuerzahler informiert:  
Beiträge zur Pflegeversicherung steigen 
Ab dem 1. Januar 2019 werden die Beiträge zur Pflegeversi-
cherung um 0,5 Prozent steigen. Der Beitragssatz wird dann 
bei 3,05 Prozent des Bruttolohns bzw. für kinderlose Versi-
cherte bei 3,3 Prozent liegen. 

Mittwoch: 13:45 - 15:15 Uhr Grundschulgruppe 
Freitag:  16:00 - 18:00 Uhr (10-12 Jahre) 
  16:00 - 20:00 Uhr (12-18 Jahre)

Öffnungszeiten: 
 

 
 

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend für
rasche HILFE durch den ARZT oder den

Rettungsdienst sein!

Herausgeber:
Gemeinden Dotternhausen und Dautmergen.

Verantwortlich für den Textteil:
Bürgermeisterämter Dotternhausen (Telefon 9 40 50) 
und Dautmergen (Telefon 25 07).

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 8222-0, Telefax (07154) 8222-15

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ralf Berti
Anzeigenberatung: Telefon (07154) 8222-0
Telefax (07154) 8222-15, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: Dienstag, 9.00 Uhr, abhängig je nach 
Feiertag

Impressum
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Amtliche Bekanntmachungen
Dautmergen

Kurzbericht der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 14.11.2018 
TOP 1:  Bebauungsplan Blumenhalde Bereich Flst. 227/1, 

227/2 
 a)  2. Änderung – Auftragsvergabe an Ingenieur-

büro 
 b) 2. Änderung – Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeinde plant den Neubau eines Lagerschuppens für 
den Bauhof zur zentralen Unterbringung verschiedenster Ge-
rätschaften. Für diesen Bereich, inklusive des Bereichs des 
„ehemaligen Fabrikles“, besteht ein rechtsgültiger Bebau-
ungsplan aus dem Jahr 1970. Um den Grundstücksteil, der 
unterhalb des Feuerwehrgerätehauses liegt nutzen zu können, 
bedarf es der Anpassung der bislang ausgewiesenen „Bau-
fenster“. Ebenfalls ist mit dieser Bebauungsplanänderung dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass der erfolgte Anbau an das 
Feuerwehrgerätehaus außerhalb des bislang ausgewiesenen 
Baufensters liegt und künftig in dieses integriert werden muss. 
Neben dieser Anpassung soll die bisher festgesetzte Dachform 
eines Flachdaches um die Dachform eines Pultdaches mit ei-
ner Dachneigung von 0° bis 6° ermöglicht werden. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den notwendigen Aufstel-
lungsbeschluss und beauftragte das Ingenieurbüro Dr. Gross-
mann mit den ingenieurtechnischen Leistungen. 
Auf die öffentliche Bekanntmachung an anderer Stelle des 
Mitteilungsblattes wird verwiesen. 

TOP 2: Ausgleichstock-Anmeldeverfahren 2019 
Die Gemeinden wurden durch das Landratsamt und Regie-
rungspräsidium darauf hingewiesen, dass im Vorfeld des An-
tragsverfahrens zur Beantragung einer Investitionshilfe aus 
dem Ausgleichstock für das Jahr 2019, bis zum 27.11.2018 
die Voranmeldung der beabsichtigten Investitionsmaßnahme 
zu erfolgen hat. 
Der komplette Antrag ist dann zum 01.02.2019 einzureichen. 
Der Gemeinderat einigte sich auf die Mittelanmeldung im Rah-
men der Breitbanderschließung, welche zur weiteren Verbes-
serung unserer Infrastruktur als notwendig erachtet wurde. Es 
wird auf die Ausführungen unter TOP 3 verwiesen. 

TOP 3: FTTB Planung 
 Blumen-, Nelken- und Rosenstraße 
Der Gemeinderat hat sich bereits mehrmals für den Breit-
bandausbau mit Glasfaser positioniert und bereits am 
18.07.2018 den Beschluss gefasst, dass der notwendige 
Backbone-Anschluss mit Anbindung des PoPs-Standortes, 
als Zentralstelle und Ausgangspunkt der künftigen innerört-
lichen Erschließung im Jahr 2019 erfolgen soll. Die Planung 
und Kostenermittlung wurde an das Büro RBS-Wave verge-
ben, wobei die anteiligen Kosten mit etwa 200.000,-- € netto 
beziffert wurden. Nach Vorliegen der Berechnungen wird die 
Verwaltung zusammen mit dem Landratsamt die Fachförde-
rung abschließend klären. 
Nachdem die Backbone-Trasse ab dem Kabelverzweiger 
Gartenstraße, entlang Leidringer Straße, Beginn Blumenstra-
ße und Grabenstraße zum PoP-Standort in der Schulstraße 
verläuft, bietet es sich an, die innerörtliche Planung um die 
Blumenstraße, Nelkenstraße und Rosenstraße zu erweitern. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die weitere und in-
nerörtliche Planung sowie Kostenermittlung ebenfalls an das 
Büro RBS-Wave zu vergeben. Auch für diesen Bereich werden 
Kosten von über 200.000,-- € netto angenommen. 
Insoweit wurde vom Gremium festgelegt, dass nach Vorlie-
gen der gesamten Kosten die Verwaltung für den Backbone- 
und den innerörtlichen Bereich die Zuschussangelegenheit 
mit dem Landratsamt zu klären hat, um zum 01.02.2019 den 

endgültigen Antrag auf Bezuschussung aus dem Ausgleich-
stock stellen zu können. 
Die Entscheidung des Regierungspräsidiums als Zuschuss-
stelle wird voraussichtlich im Juni 2019 fallen. 

TOP 4:  Festlegung Bauplatzpreis Erweiterung Schuppen-
gebiet 

Nachdem die Gemeinde vor rd. 4 Jahren 7 Schuppenbauplätze 
erschließen konnte, war es nun durch einen weiteren Grund-
stückserwerb möglich, 2 weitere Plätze gewinnen zu können. 
Die Gesamtkosten der Erschließung liegen vor, sodass der 
Gemeinderat den Bauplatzpreis verursachergerecht festle-
gen konnte. 
Der Verkaufspreis liegt bei 31,50 € je Quadratmeter, wobei die 
Grundstücke, so wie die bereits erschlossenen Plätze, über 
keine Wasser- und Stromversorgung verfügen. 

TOP 5: Jagdgenossenschaft Dautmergen 
 a)  Annahme des Beschlusses der Jagdgenos-

senschaft zur Übernahme der Verwaltung 
durch den Gemeinderat 

 b)  Bestellung eines Kassen- und Rechnungsprü-
fers 

Nachdem die Jagdgenossenschaft Dautmergen am 22.10.2018 
in nichtöffentlicher Versammlung die Satzung der Jagdgenos-
senschaft einstimmig beschlossen hat, wurde durch einen 
weiteren Beschluss der Jagdgenossen der Gemeinderat mit 
der Verwaltung der Jagdgenossenschaft für die nächsten 6 
Jahre beauftragt. 
Der Gemeinderat hat durch einstimmigen Beschluss die Ver-
waltung angenommen. Darüber hinaus wurde als künftiger 
Kassen- und Rechnungsprüfer das Forstamt mit einbezogen. 
Auf die Veröffentlichung der Satzung der Jagdgenossenschaft 
an anderer Stelle des Mitteilungsblattes wird hingewiesen. 

TOP 6: Eigenkontrollverordnung 
 a)  Übersicht der Sanierungsstellen und Über-

rechnung der Kosten 
 b)  Beauftragung des Büro Mauthe GmbH mit den 

erforderlichen Ingenieurleistungen 
Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Zustandsuntersu-
chung des Kanalnetzes, in Dautmergen mit einer Länge von 
rd. 5 km, wurden Schadstellen der Klasse 0 lokalisiert, die 
dringend und baldmöglichst zu sanieren sind. 
Nachdem die erste Ausschreibung der Sanierungsmaßnah-
men, aufgeteilt auf die Jahre 2018 und 2019, wegen man-
gelnder Vergleichbarkeit bei nur einem vorliegenden Angebot, 
aufgehoben worden ist, erteilte der Gemeinderat dem Pla-
nungsbüro Mauthe GmbH aus Balingen-Ostdorf den Auftrag 
die Gesamtkosten nochmals an die aktuelle Preiskonstellation 
anzupassen, um ggf. eine einzelne Ausschreibung und Sanie-
rung im Jahr 2019 anzugehen. 
Das Planungsbüro Mauthe hat die Gesamtkosten mit brutto 
128.000,-- € beziffert, darin enthalten die Sanierung sämtli-
cher Schäden der Klasse 0 und weitere Schäden der Klasse 
1, die im Umfeld der zu sanierenden Haltungslängen liegen. 
Die Ingenieurkosten wurden mit rd. 13.300,-- € brutto beziffert. 
Der Gemeinderat hat nach eingehender Beratung einstimmig 
beschlossen, das Büro Mauthe mit der Ausschreibung des „Ge-
samtpaketes“ zu beauftragen, sodass Anfang 2019 die Sub-
mission und die daraus resultierende Auftragsvergabe erfolgen 
kann. Das Gremium erhofft sich durch die Ausschreibung in der 
Winterzeit mehrere Anbieter und annehmbare Preise. 
Die Gesamtkosten von rd. 140.000,-- € werden im Haushalts-
plan 2019 eingestellt. 

TOP 7:  Neufassung der Satzung über die Entschädigung 
ehrenamtlicher Tätigkeit 

Die Ursprungssatzung basiert auf dem Gemeinderatsbe-
schluss vom 29.10.1991. Infolge verschiedener rechtlicher 
Anpassungen und im Hinblick auf die sehr geringen Entschä-
digungssätze hat die Verwaltung die Neufassung der Satzung 
vorbereitet. 
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Inhaltlich erfolgte die Anpassung an die aktuellen rechtlichen 
Vorgaben und betragsmäßig erfolgte insbesondere die moderate 
Anhebung des Sitzungsgeldes für die Sitzungen des Gemein-
derats von 20,-- € auf 25,-- €. Im Hinblick auf die Sitzungsdauer 
von durchschnittlich mehr als 3 Stunden erscheint die Neufest-
setzung der Sitzungsentschädigung mehr als gerechtfertigt. 
Die Beschlussfassung erfolgte mit einer Enthaltung, wobei auf 
die öffentliche Bekanntmachung der Entschädigungssatzung 
an anderer Stelle im Mitteilungsblatt hingewiesen wird. 

TOP 8: Verschiedenes, Anfragen und Bekanntgaben 
Bürgermeister Lippus gab bekannt, dass die europaweite 
Netzbetreiberausschreibung für die künftige Breitbandver-
sorgung als günstigsten und kompetenten Partner die Firma 
Zollernalb-Data GmbH aus Balingen ergab. Das Glasfasernetz 
des Zollernalbkreises bleibt damit in kommunaler Hand; die 
Zollernalb-Data GmbH mit Sitz in Balingen wurde 2015 als 
„Tochter“ der Stadtwerke Balingen gegründet. 
Des Weiteren wurde bekanntgegeben, dass der Zufahrtsbe-
reich zum Baugebiet „Ob Gärten“ von der Täbinger Straße in 
die Meisenstraße deutlich aufgeweitet werden konnte und die 
im Kurvenbereich bestehende Unfallgefahr minimiert wurde. 
Der Vorsitzende wird nun noch mit einem Anlieger wegen der 
dort vorherrschenden Parksituation Kontakt aufnehmen, um 
die Verbesserung auch dauerhaft garantieren zu können. 

Bekanntgegeben wurden auch die Messergebnisse des Fahr-
zeug-Statistikmessgerätes in der Leidringer Straße und die 
Verkehrs-/Fußgängerzählung bei Querung der Schömberger 
Straße in Höhe Bushaltestelle/Spritzenhäusle. 
Insbesondere ergab die Fußgängerzählung, dass die Anzahl 
der Fußgänger deutlich unter den geforderten Zahlen liegt, die 
für die Einrichtung eines Fußgängerquerverkehrs (Zebrastrei-
fen) maßgebend ist. 
Nachdem allerdings die noch gültigen Richtlinien überarbeitet 
und laut Entwurf auch „gelockert“ werden sollen, verblieb man 
mit dem Landratsamt dahingehend, dass die Neufassung der 
Richtlinie abgewartet werden soll. Die Gemeinde wird in jedem 
Fall an der möglichen Einrichtung einer Fußgängerquerung fest-
halten, da insbesondere aus dem Neubaugebiet zunehmend Fuß-
gänger und Schulkinder die Schömberger Straße frequentieren. 

Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 

Friedhof Dautmergen 
Wasserentnahmestelle am Brunnen 
Nachdem nun wieder die kalte Jahreszeit angebrochen ist und 
wir die letzten Tage bereits Temperaturen um den Gefrierpunkt 
hatten, musste zur Vermeidung von Frostschäden der Wasse-
ranschluss des Friedhofes beim Brunnen sowie für das WC in 
der Leichenhalle abgestellt werden. 
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis, Kenntnisnahme 
und Beachtung. 

2 Schuppenbauplätze im erweiterten Baugebiet 
Die Gemeinde konnte das bestehende Schuppengebiet mit 7 
Bauplätzen um 2 weitere Bauplätze erweitern. 
Die beiden Plätze weisen je rd. 300 qm auf, wobei vom Ge-
meinderat, entsprechend der angefallenen Kosten, der Bau-
platzpreis auf 31,50 € festgesetzt worden ist. Die Bauplätze 
haben keinen Wasseranschluss und keine Stromversorgung. 
Das anfallende Oberflächenwasser ist über angelegte offene 
Gräben zu entwässern. 
Mögliche Interessenten melden sich bitte auf dem Rathaus. 
Eine anstehende Vergabe an potenzielle Käufer erfolgt nach 
dem Bewerbungseingang. 
Gemeindeverwaltung Dautmergen 

Winterdienst 
Auch in diesem Jahr stellt die Gemeinde den Einwohnern 
aus Dautmergen Streusplitt für das Streuen der Gehwege 
zur Verfügung. 

Der Streusplitt kann auf dem Parkplatz beim Feuerwehrgerä-
tehaus abgeholt werden. 

Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern 
Die nächste Abholung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
Fernsehern findet am Freitag, 30. November 2018 statt.  
Anmeldungen zur Abholung von Geräten sind bis spätestens 
Donnerstag, 22.11.2018, 11.00 Uhr, an das Bürgermeister-
amt zu richten. 
Bitte stellen Sie die angemeldeten Geräte am Abholtag ab 
6.00 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereit. 
Bitte beachten Sie, dass Laptops und Notebooks nicht mit-
genommen werden. 
Diese müssen über das Wertstoffzentrum in Schömberg, als 
normaler „Elektroschrott“, entsorgt werden. 

Satzung  
der Jagdgenossenschaft Dautmergen 
Vorbemerkung: 
Aufgrund von § 15 Abs. 4 Jagd- und Wildtiermanagementge-
setz vom 25.11.2014 (Gesetzblatt, S. 550 ff.) sowie §§ 1 und 
2 der Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz zur Durchführung des Jagd- und Wildtier-
managementgesetzes (DVOJWMG) vom 02.04.2015 (Gesetz-
blatt, S. 202 ff.) hat die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Dautmergen am 22.10.2018 folgende Satzung beschlossen. 

§ 1 
Name und Sitz 
Die Jagdgenossenschaft führt den Namen 
„Jagdgenossenschaft Dautmergen“ 
und hat ihren Sitz in 72356 Dautmergen. 

§ 2 
Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher For-
mulierungen 
Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die 
zusätzliche Verwendung der weiblichen Form verzichtet. Die 
ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll des-
halb explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 

§ 3 
Mitgliedschaft 
1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind 

alle Eigentümer der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
gelegenen Grundstücke. 

2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem 
Verlust des Grundstückseigentums. 

3. Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die Jagd 
ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 

§ 4 
Aufgaben 
Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das hier zuständige 
Jagdausübungsrecht im Interesse der Jagdgenossen zu ver-
walten, zu nutzen, auf den Zielen des JWMG (§ 2) angepasste 
Abschusspläne und Zielvereinbarungen über den Abschuss von 
Rehwild im Jagdrevier hinzuwirken sowie für den Ersatz des den 
Jagdgenossen etwa entstehenden Wildschadens zu sorgen. 

§ 5 
Organe 
Organe der Jagdgenossenschaft sind: 
1. die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6); 
2. der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossen-

schaft. 

§ 6 
Versammlung der Jagdgenossen 
1. Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemein-

derat mindestens einmal in sechs Jahren einberufen. Sie 
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ist einzuberufen, wenn dies mindestens 1/10 der Jagdge-
nossen, die mindestens 1/10 der bejagbaren Grundflächen 
des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertreten, verlangen. 

2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den Ge-
meinderat einzuberufen, wenn Entscheidungen im Rahmen 
des § 9 getroffen werden müssen. 

3. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist 
vom Gemeinderat mindes- tens zwei Wochen zuvor orts-
üblich bekanntzugeben. 

4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich. 

§ 7 
Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen 
1. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagd-

genosse hat eine Stimme. 
2. Miteigentümer oder Gesamthandseigentümer können ihr 

Stimmrecht als Jagdgenossen nur einheitlich ausüben; die 
nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezählt. 

3. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei 
Wahlen, bedürfen sowohl der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundflächen. 

4. Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft. 

5. Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen mit 
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben. 

6. Jeder anwesende Jagdgenosse oder Bevollmächtigte 
nach Nr. 5 kann höchstens 5 abwesende Jagdgenossen 
vertreten. 

§ 8 
Sitzungsniederschrift 
1. Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine Nie-

derschrift aufzunehmen, die den wesentlichen Kern der 
Verhandlung, den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und 
das jeweilige Abstimmungsergebnis nach Stimmen und 
Grundflächen, bei Wahlen nur nach Stimmen, enthält. 
Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, der vom 
Gemeinderat bestimmt wird und, falls ein Schriftführer 
bestellt ist, auch von diesem zu unterzeichnen. 

2. Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist eben-
falls der Gemeinderat. 

§ 9 
Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 
Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen insbesondere über 
 a)  die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung 

auf den Gemeinderat oder Wahl eines Jagdvorstands), 
 b) Art und Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 c)  Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen 

Jagdbezirks, 
 d) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung; 
 e)  die Zustimmung zur Eingliederung eines an den jagd-

gemeinschaftlichen Jagdbezirk angrenzenden eigenen 
Jagdbezirks nach § 10 Abs. 4 JWMG, 

 f)  die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
an neue Pächter i.S.d. § 15 Abs. 4 Satz 4 JWMG und 
§ 2 Abs. 3 DVOJWMG, 

 g) den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften, 
 h) Änderungen der Satzung, 
 i) die Erhebung einer Umlage. 

§ 10 
Verwaltung der Jagdgenossenschaft 
 a)  Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wird nach § 

15 Abs. 7 JWMG für sechs Jahre auf den Gemeinderat 
übertragen. Der Gemeinderat vertritt die Jagdgenos-
senschaft gerichtlich und außergerichtlich. 

 b)  Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften 
der Gemeindeordnung den Bürgermeister und Dritte 
mit der Erledigung von Aufgaben aus seinem Zustän-
digkeitsbereich beauftragen. 

§ 11 
Aufgaben und Zuständigkeiten des Gemeinderates als 
Jagdvorstand 
1. Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenossen-

schaft im Rahmen des § 4 wahrzunehmen. Er ist an die 
Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen gebun-
den, soweit sich diese im Rahmen der Gesetze halten. 

2. Der Gemeinderat ist befugt, in eigener Zuständigkeit drin-
gende Angelegenheiten zu erledigen und unaufschiebbare 
Geschäfte zu vollziehen. 

3. Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben zu 
erfüllen: 

 a)  Einberufung und Leitung der Versammlung der Jagd-
genossen, 

 b)  Durchführung der Beschlüsse der Versammlung der 
Jagdgenossen, 

 c)  Führung des Haushalts, Kassen- und Rechnungswe-
sens, einschließlich der Bestellung eines Kassen- und 
Rechnungsprüfers, 

 d)  Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von 
Beschlüssen, 

 e)  Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen bzw. 
ortsübliche Bekanntmachungen, 

 f) Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 
 g)  Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss 

von Rehwild im Pachtgebiet, 
 h)  Entscheidung über das Einvernehmen zum Abschus-

splan, 
 i)  Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu Anträ-

gen auf Befriedung von Grundflächen aus ethischen 
Gründen, 

 j) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 

§ 12 
Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 
1. Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder der 

Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) unter Angabe der 
jeweiligen Grundflächenanteile am gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk (Jagdkataster) zu erstellen. 

2.  Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung 
einer neuen Jagdgenossenschaftsversammlung fortzu-
schreiben. 

§ 13 
Verfahren bei der Jagdverpachtung 
Das Jagdausübungsrecht im gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
wird durch freihändige Vergabe bzw. Verlängerung laufender 
Pachtverträge mit folgender Maßgabe verpachtet: 
1. Der gemeinschaftliche Jagdbetrieb soll grundsätzlich weder 

geteilt noch in einzelnen Jagdbögen verpachtet werden. 
2. Die Verpachtung soll grundsätzlich an zwei pachtfähige 

Jäger erfolgen. 

§ 14 
Abschussplanung 
Soweit die Festsetzung eines Abschussplanes erforderlich 
ist, legt der Gemeinderat den vom Jagdausübungsberech-
tigten für das kommende Jagdjahr (§ 18) oder für die kom-
menden zwei oder drei Jagdjahre aufgestellten Abschussplan 
auf die Dauer von einer Woche zur kostenlosen Einsicht-
nahme für Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. Er wird 
beim Bürgermeisteramt Dautmergen ausgelegt und kann 
dort während der Sprechzeiten eingesehen werden. Ort und 
Dauer der Auslegung werden mindestens eine Woche vor-
her ortsüblich bekanntgegeben. Die Jagdgenossen können 
gegen den Abschussplan innerhalb der Auslegungsfrist Ein-
wendungen erheben. Der Gemeinderat wird die Einbindung 
einschließlich eventueller Änderungsvorschläge im Abschus-
splan vermerken. 

§ 15 
Anteil an Nutzungen und Lasten 
Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzungen 
und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft richtet sich nach 
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dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstücke zur ge-
samten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 

§ 16 
Verwendung des Reinertrags 
1. Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt, dass der 

Reinertrag aus der Jagdnutzung der Gemeinde zweckge-
bunden für die Unterhaltung von forst- und landwirtschaft-
lichen Wegen und die Beschaffung von Jagdeinrichtungen 
zur Verfügung gestellt wird. 

2. Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem Be-
schluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszahlung seines 
Anteils am Reinertrag verlangen. Der Anspruch erlischt, 
wenn er bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntma-
chung der Beschlussfassung nicht schriftlich oder münd-
lich zu Protokoll beim Gemeinderat geltend gemacht wird. 

3. Für die Bearbeitung eines form- und fristgerecht gestellten 
Antrags nach Nr. 2 wird eine Gebühr i.H.v. 20,00 € pro Aus-
zahlungsantrag erhoben und mit dem Anteil am Reinertrag 
verrechnet. Für die Erhebung der Gebühr gelten die Vor-
schriften des Kommunalabgabengesetzes entsprechend. 
Die Zurückweisung nicht form- und fristgerecht gestellter 
Auszahlungsanträge erfolgt gebührenfrei. 

4. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringerer Reinertrag 
als 15,00 €, so wird die Auszahlung erst fällig, wenn der 
Betrag durch Zuwachs mindestens 15,00 € erreicht hat; 
unberührt hiervon bleiben die Fälle, in denen der Jagdge-
nosse aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet. 

§ 17 
Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen sowie Kassen- 
und Rechnungsprüfung 
1. Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossen-
schaft wird nicht aufgestellt. 
2. Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossen-
schaft sind voneinander getrennt (Bruttoprinzip) unter Angabe 
von Tag (Datum) und Grund der Zahlung sowie des Zahlungs-
pflichtigen bzw. Empfangsberechtigten in einem Kassenbuch 
aufzuführen. Für jedes Wirtschaftsjahr (§ 19) ist ein neues 
Kassenbuch anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum 
Ende des Wirtschaftsjahres mit der Ausweisung des Reiner-
trages abzuschließen. Die abgeschlossenen Kassenbücher 
sind anschließend dem vom Gemeinderat bestellten Rech-
nungsprüfer vorzulegen. Der Prüfer hat in angemessenen 
Zeitabständen, in der Regel jedoch spätestens nach vier Jah-
ren, in einer Kassenbestandsaufnahme zu ermitteln, ob der 
Kassen-Ist-Bestand mit dem Kassen-Soll-Bestand überein-
stimmt, der Zahlungsverkehr, die Kassengeschäfte und die 
Buchführung ordnungsgemäß erledigt werden, insbesondere 
die Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig ein-
gezogen oder geleistet werden und dem Grunde und der Höhe 
nach den Rechtsvorschriften und Verträgen entsprechen. 

§ 18 
Umlage 
1. Reichen die Mittel der Jagdgenossenschaft, einschließlich 

etwaiger Rücklagen, zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
nicht aus, so kann die Versammlung der Jagdgenossen 
die Erhebung einer Umlage beschließen. Eine solche Si-
tuation ist insbesondere dann gegeben, wenn bei einem 
Rechnungsabschluss nach Ziff. XVII. Nr. 2. festgestellt 
wird, dass die Ausgaben die Einnahmen um mindestens 
1.000,00 € überschritten haben. 

2. Die Beiträge zur Umlage der Jagdgenossen werden bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses 
der Jagdgenossen gem. Nr. 1. zur Zahlung an die Jagd-
genossenschaft fällig. 

3. Umlagebeiträge, die nicht fristgemäß bezahlt werden, 
können wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden. 

§ 19 
Wirtschaftsjahr 
Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 01.04. eines Jahres 
bis zum 31.03. des Folgejahres. 

§ 20 
Bekanntmachungen 
1. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen-

schaft (§ 6) und die Auslegung des Abschussplans (§ 14) 
werden im Mitteilungsblatt der Gemeinde Dautmergen 
bekannt gegeben. 

2. Im Übrigen werden die öffentlichen Bekanntmachungen 
der Jagdgenossenschaft im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Dautmergen veröffentlicht. 

Dautmergen, den 22.10.2018  
Für den Gemeinderat: 
gez. Lippus 
Bürgermeister 

Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit vom 14.11.2018 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeord-
nung (GemO) für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Dautmergen am 
14.11.2018 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Entschädigung nach Durchschnittssätzen 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz ihrer Auslagen und 

ihres Verdienstausfalls nach einheitlichen Durchschnitts-
sätzen. 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inan-
spruchnahme  

 bis zu 3 Stunden 24 € 
 von mehr als 3 bis 6 Stunden 42 €  
 von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 54 € 

§ 2 
Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 
(1) Der für die ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je 

eine halbe Stunde vor ihrem Beginn und nach ihrer Beendi-
gung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnahme). Beträgt 
der Zeitabstand zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkei-
ten weniger als eine Stunde, so darf nur der tatsächliche 
Zeitabstand zwischen Beendigung der ersten und Beginn 
der zweiten Tätigkeit zugerechnet werden. 

(2) Die Entschädigung wird im Einzelfall nach dem tatsächli-
chen notwendigerweise für die Dienstverrichtung entstan-
denen Zeitaufwand berechnet. 

(3) Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei 
Sitzungen ist nicht die Dauer der Sitzung, sondern die 
Dauer der Anwesenheit des Sitzungsteilnehmers maßge-
bend. Die Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. 
Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach der Sitzung 
stattfinden, werden in die Sitzung eingerechnet. 

(4) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am 
selben Tag darf zusammengerechnet den Tageshöchstsatz 
nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen. 

§ 3 
Aufwandsentschädigung 
(1) Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes an-

stelle der Entschädigung nach §1 Abs. 2 eine Aufwands-
entschädigung. Diese wird gezahlt als Sitzungsgeld und 
zwar 

 1.  für Sitzungen, die nach 17.00 Uhr beginnen oder an 
Samstagen oder Sonn- und Feiertagen stattfinden 

  je Sitzung in Höhe von 25 € 
 2.  für Sitzungen, die vor 17.00 Uhr beginnen (außer an 

Samstagen oder Sonn- und Feiertagen), je Sitzung in 
Höhe der in §1 Abs. 2 festgesetzten Beträge. 

(2) Bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen 
wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. 

(3) Für die Vertretung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
erhält ein ehrenamtlicher Stellvertreter/eine ehrenamtliche 
Stellvertreterin eine Entschädigung nach § 1. 
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§ 4 
Erstattung von Aufwendungen für Pflege oder Betreuung 
von Angehörigen 
Ehrenamtliche Tätige, die durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Bürgermeister glaubhaft machen, dass ihnen erfor-
derliche Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung eines 
Kindes bis zum 14. Lebensjahr oder Pflege eines Angehörigen 
im Sinne von § 20 Abs. 5 LVwVfG während der Ausübung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit entstanden sind, erhalten Aufwen-
dungen in Höhe von 25 € pro Tag erstattet. Erstattungsfähig 
sind angemessene Kosten für eine Betreuungskraft für die 
entgeltliche Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürf-
tigen Angehörigen. 

§ 5 
Reisekostenvergütung 
Bei Dienstverrichtung außerhalb des Gemeindegebiets er-
halten ehrenamtlich Tätige neben der Entschädigung nach 
§ 1 Abs. 2 oder § 3 eine Fahrtkostenerstattung nach § 5 des 
Landesreisekostengesetzes bzw. eine Wegstrecken- und Mit-
nahmeentschädigung nach § 6 Abs. 2 des Landesreisekos-
tengesetzes. 

§ 6 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit vom 29.10.1991, mit allen zwischenzeitlich vorge-
nommenen Änderungen, außer Kraft. 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Dautmergen geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Dautmergen, 14.11.2018  
Lippus 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
„Blumenhalde“, 2. Änderung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Dautmergen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 14.11.2018 den Beschluss über die 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Blumen-
halde“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetz-
buch (BauGB) gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
Für den Planbereich ist der Lageplanentwurf des Büros Dr. 
Grossmann, Balingen, vom 05.11.2018 maßgebend. Dieser 
ergibt sich aus nachstehendem Kartenausschnitt.
Sachverhalt 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Blumenhalde“ be-
absichtigt die Gemeinde Dautmergen die bisherigen Festset-
zungen und örtlichen Bauvorschriften des rechtskräftigen Be-
bauungsplanes „Blumenhalde“ aus dem Jahr 1970 im Hinblick 
auf die derzeitigen Anforderungen an die im Plangebiet seit 
2004 bestehende Nutzung zu ändern und zu konkretisieren. 
Das ehemalige Fabrikgebäude der Fa. Amann und Drescher 
dient heute der Freiwilligen Feuerwehr Dautmergen. Der käuf-
liche Erwerb der Fläche durch die Gemeinde vor etwa 15 Jah-
ren ermöglichte einen Umbau der ehemaligen Nähereifabrik 
in ein geräumiges Feuerwehrgerätehaus. Im Hinblick auf die 
notwendige Unterbringung aller Gerätschaften des Bauhofes 
wird der Neubau eines Lager-/Geräteschuppens im Plange-
biet notwendig. 

Um planungsrechtliche Voraussetzungen für die geplante 
Neubebauung im südlichen Bereich zu schaffen, werden 
die bisher geltenden Baugrenzen teilweise aufgelöst und an 
das geplante Vorhaben angepasst. Zudem soll der bereits 
vor Jahren erfolgte Anbau der weiteren Garage an das Feu-
erwehrgerätehaus, der seinerzeit außerhalb der geltenden 
Baugrenzen genehmigt worden war, innerhalb der neuen 
Baugrenzen liegen. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 
„Blumenhalde“, 2. Änderung 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Dautmergen hat in seiner öffentliche
14.11.2018 den Beschluss über die Aufstellung der 2. Änderung des
„Blumenhalde“ im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Für den Planbereich ist der Lageplanentwurf des Büros Dr. Grossmann, Balingen, vom 
05.11.2018 maßgebend. Dieser ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:
 

 
 
Sachverhalt 
 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Blumenhalde“ beabsichtigt die Gemeinde 
Dautmergen die bisherigen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Blumenhalde“ aus dem Jahr 1970 im Hinblick auf die derzeitigen 
Anforderungen an die im Plangebiet seit 2004 bestehende Nutzung zu ändern und zu 
konkretisieren.   

Durch den bereits erfolgten Anbau der Garage im Osten wird 
die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der ersten Be-
bauungsplanänderung um ca. 2 - 3 m überschritten. Dies 
erfordert u.a. auch eine entsprechende Vergrößerung des 
Geltungsbereichs im östlichen Planbereich um ca. 115 m². 
Des Weiteren wird der Bebauungsplan dahingehend geän-
dert, dass im Plangebiet nicht nur Flachdächer, sondern auch 
Pultdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 6° zulässig sein 
werden. 
Der ca. 0,2 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
umfasst teilweise das Flurstück 227/1 sowie den Weg „Blu-
menhalde“ des Flurstücks 235. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Dautmergen, den 21.11.2018 gez. Lippus 
Bürgermeister 

Schulnachrichten

Schlossbergschule  
Dotternhausen 
Autorenlesung mit Martin 
Klein in der Gemeidebücherei  
„Finn und Frieda halten den 
Herbst auf“ 

Vor den Herbstferien war die Klasse 2a der Schlossbergschu-
le Dotternhausen in der Gemeindebücherei Dotternhausen zu 
einer Lesung eingeladen. 
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Dort lernten sie den 1962 in Lübeck geborenen Martin Klein 
kennen. Martin Klein ist ein deutscher Autor von Kinder- und 
Jugendliteratur sowie Garten- und Landschafts-planer. In 
seinen Geschichten setzt er sich deshalb oft mit der Natur 
auseinander. 
Er las aus seinem Buch „Finn und Frieda halten den Herbst 
auf“ vor. Finn und Frieda lieben den Sommer! Die Geschwis-
ter können gar nicht genug davon bekommen: Federball 
und Radschlagen, Grashäuser bauen, im Schwimmbecken 
planschen und den Sonnenblumen beim Wachsen zusehen. 
Aber dann ist es eines Morgens plötzlich kalt. Klirrend kalt! 
So kalt, dass Finns Zähne klappern und Friedas Zehen sich 
beschweren. Das kann es doch nicht schon gewesen sein 
mit dem Sommer. Finn hat eine Idee: Sie werden den Herbst 
aufhalten! Und das geht so: 1. Den Herbst nicht beachten. 
2. Seine ersten Anzeichen rückgängig machen. Also bleibt 
die Badehose an und die roten Blätter werden einfach mit 
grüner Farbe übermalt. Die Geschwister lassen sich vom 
Herbst doch nichts vorschreiben! Jedes Anzeichen, das 
den Herbst ankündigt, wird einfach schleunigst mit einem 
cleveren Einfall rückgängig gemacht, sodass der Herbst bei 
Finn und Frieda wirklich keine Chance hat. Sogar die Eltern 
machen schließlich mit. Mehr soll aber nicht verraten wer-
den. Am besten selbst lesen! 
Martin Klein verstand es jedenfalls mit schauspielerischem 
Talent und einer sehr lebendigen Vortragsweise die Kinder zu 
fesseln und sie die Geschichte erleben zu lassen. Als er dann 
auch noch erzählte, dass er selbst den Herbst aufhält, weil er 
im Anschluss an die Lesung noch ins Tübinger Freibad gehen 
wolle – es hatte Ende Oktober wirklich noch offen - waren die 
Kinder kaum mehr zu stoppen. Sie hatten selbst tausend Ide-
en, wie sie den Herbst aufhalten könnten. 
Vielen Dank an Martin Klein für diesen lustigen und spannen-
den Nachmittag und vor allem auch an Frau Hagenbuch von 
der Gemeindebücherei, die die Schüler der Schlossbergschule 
Dotternhausen immer wieder zu solch spannenden Lesungen 
einlädt. 
Die Klasse 2a der Schlossbergschule Dotternhausen 

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen be-
ginnen in Kürze: 
Dienstag, 27. November 
smovey-Training, 5-mal, 16.00 bis 17.00 Uhr 
Soulfood, 18.00 bis 22.00 Uhr 
Samstag, 1. Dezember 
Kleine fröhliche Wichtel zur Weihnachtszeit, ab 6 Jahren, 
09.30 bis 12.30 Uhr 
Digitale Fotografie mit der Spiegelreflexkamera für Fort-
geschrittene, 10.00 bis 17.00 Uhr 
Weitere Informationen und Anmeldung  unter Telefon 
(07433) 90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de 

Jugendmusikschule 
Zollernalb

Nicht mehr lang bis zur Aufführung - wir freuen uns darauf! 
Ein herzliches Willkommen allen, die mit dabei sein wollen - 
der Eintritt ist frei. 

Ist Ihr Personalausweis oder 
Ihr Reisepass noch gültig???

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
Dotternhausen

Christkönigsonntag, 25. November  
10.30 Uhr Jugend- und Familiengottesdienst 
 Mit dem Schülerchor und den Erstkommunionkin-

dern 
Montag, 26. November 
20.00 Uhr Lobpreis im St. Anna - Stift  
Erster Adventssonntag, 2. Dezember  
09.00 Uhr Heilige Messe 
 Messfeier mit besonderem Gedenken an 
 † Eva und † Richard Uttenweiler 
 † Melanie Hipfel 
Zweiter Adventssonntag, 9. Dezember  
09.00 Uhr Heilige Messe 

Jetzt schon an Weihnachten denken!
Schalten Sie schon jetzt Ihre Weihnachtsanzeige!
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Katholische Kirchengemeinde  
Dautmergen

Sonntag, 25. November 
09.30 Uhr Wortgottesfeier 
Montag, 26.November 
18.30 Uhr Bibelteilen im Pfarrhaus 
Erster Adventssonntag, 2. Dezember  
09.00 Uhr Heilige Messe mit Vorstellung der Erstkommuni-

onkinder 
10.00 Uhr Kinderkirche mit Weihnachtsfeier 
Montag, 3. Dezember 
18.30 Uhr Bibelteilen im Pfarrhaus 
Samstag, 8. Dezember 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
Montag, 10. Dezember 
18.30 Uhr Bibelteilen im Pfarrhaus 
Dienstag, 11. Dezember 
19.00 Uhr Roratemesse 

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

Freitag, 23. November 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
Samstag, 24. November 
19.00 Uhr Vorabendmesse 
 Verabschiedung Ministranten 
 Anschließend Adventskranzverkauf 
Sonntag 25.November 
14.00 Uhr – 16.00 Uhr Adventskranzverkauf in Pfarrscheuer 
 Bilderausstellung in Pfarrhaus und Gemeindesaaal 
Mittwoch 28.November 
20.00 Uhr Kirchengemeinderatsitzung 
Freitag, 30. November 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
Erster Adventssonntag, 2. Dezember 
10.30 Uhr Heilige Messe 
 mit Vorstellung der Erstkommunionkindern 
18.30 Uhr Rosenkranz 
Mittwoch, 5. Dezember 
19.00 Uhr Roratemesse 
Freitag, 7. Dezember 
20.00 Uhr Singstunde Kirchenchor 
Zweiter Adventssonntag, 9. Dezember  
09.00 Uhr Heilige Messe 

Öffnungszeiten des Pfarramts 
Montag bis Mittwoch: 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerstag: 16.00 – 19.00 Uhr 
Freitag: 10.00– 13.00 Uhr 
Telefon: 0 74 27/ 21 93 
Telefax. 0 74 27/ 76 79 
eMail: StMartinus.Dotternhausen@drs.de 

Im Trauerfall wenden sie sich bitte an Pfarrer Dr. Johannes 
Holdt, Telefon: 0 74 27/25 09 

Diakon Stephan Drobny ist erreichbar: 
Telefon 0 74 27/931 216 oder 0178 564 5033 
diakon@kirche-dotternhausen 

Gottesdienste in allen 
Gemeinden der  
Seelsorgeeinheit 

Samstag, 24.11.2018 
19:00 Uhr Vorabendmesse in Dormettingen und Ratshausen 

Christkönigsonntag, 25.11.2018 
09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen, Schörzingen und Weilen 
09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen 
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg und Zimmern 
10:30 Uhr Jugend-und Familiengottesdienst in Dotternhau-

sen (Diakon) 

Rorate - Messen im Advent 
Mit der Adventszeit beginnen wieder die 
beliebten Rorate - Messen. 
Ihren Namen haben sie vom Ruf des 
Eröffnungsverses „Rorate“. 
Rorate“ heißt „tauet“ und ist der Be-
ginn von „Tauet Himmel, den Gerech-
ten, Wolken regnet Ihn herab“ (Jes 45,8) 
Diese sehr beliebten Gottesdienste in 
der Dunkelheit werden durch eine Viel-
zahl von aufgestellten Kerzen in ein war-

mes, stimmungsvolles Licht getaucht. Jesus möchte wie ein 
himmlisches Licht in alle Dunkelheit unserer Herzen hinein-
leuchten und die Finsternis aus dieser Welt vertreiben. Die 
vielen brennenden Kerzen demonstrieren so auch unsere 
große Sehnsucht, das gnadenvolle Licht der Weihnacht emp-
fangen zu dürfen. 
Diese Sehnsucht drücken auch die altvertrauten Advents-
lieder aus, die nur in der Adventszeit in den Rorate-Messen 
gesungen werden und die zum schönsten Liedgut der Chris-
tenheit gehören. 
Wer einen Ruhepol in der lauten und hektischen Vorweih-
nachtszeit sucht, ist in der Rorate am rechten Ort. Besonders 
herzlich sind die Kinder mit ihren Eltern eingeladen. Gerne 
sind sie auch zu den Roratemessen in ihrer Nachbargemein-
de eingeladen. 
Roratemessen sind am: 
Dienstag, 04.12.um 19:00 Uhr in Schörzingen 
Mittwoch, 05.12.um 19:00 Uhr in Schömberg 
Mittwoch, 05.12.um 19:00 Uhr in Dormettingen 
Dienstag, 11.12.um 19:00 Uhr in Dotternhausen 
Mittwoch, 12.12.um 19:00 Uhr in Schömberg 
Donnerstag, 13.12.um 19:00 Uhr in Zimmern 
Mittwoch,19.12.um 19:00 Uhr in Schömberg 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048
/ E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de Internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro: Dienstag, Mittwoch, Freitag: 09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch, 21. November 2018 – Buß- und Bettag 
19.30 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der Ev. Kir-

che in Endingen  mit Pfarrer Stefan Kröger und Dr. 
Martin Brändl zusammen mit den Konfirmanden 
aus Erzingen und Endingen. 

Donnerstag, 22. November 2018 
19.00 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung im Pfarr-

saal in Erzingen 
Freitag, 23. November 2018 
15.30 Uhr Andacht im Seniorenheim Schömberg 
19.00 Uhr Glauben-Beten-Singen-Leben für Jung und Alt 

im Ev. Gemeindezentrum Schömberg, Info: Heike 
Ilchmann-Ruggaber, Tel. 07427/86 06 

Samstag, 24. November 2018 
08.45 Uhr Frauenfrühstückstreffen in der Waldschenke 

Schömberg mit Frau Bärbel Welte zum Thema: 
„Mensch ärger dich – aber richtig“ 
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Sonntag, 25. November 2018 – Pfarrer Stefan Kröger - 
Ewigkeitssonntag 
09.00 Uhr Gottesdienst in der St. Georgskirche Erzingen 
10.15 Uhr Gottesdienst im Evang. Gemeindezentrum 

Schömberg 
 In beiden Gottesdiensten werden die Verstorbenen 

im zu Ende gehenden Kirchenjahr von November 
2017 bis November 2018 verlesen. 

Dienstag, 27. November 2018 
09.00 Uhr Gebetskreis für Anliegen der Gemeinde im Evang. 

Gemeindezentrum Schömberg 
19.00 Uhr Besuchsdienstabend im Erzinger Pfarrsaal. Herzli-

che Einladung an alle Mitarbeiter unserer Kirchen-
gemeinde im Seniorenbesuchsdienst! 

Mittwoch, 28. November 2018  
14.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Evangelischen Ge-

meindezentrum in Schömberg 
  
Liebe Gemeindeglieder, Gäste und interessierte Einwoh-
ner unserer Ortschaften,  
nach intensiven Beratungen hat der Kirchengemeinderat der 
Ev. Kirchengemeinde Erzingen sich dazu entschieden, ab 
diesem Jahr kein Gemeindefest mehr am zweiten Advent 
in der Geischberghalle in Erzingen durchzuführen. 
Wir beobachten, dass die Adventszeit durch viele Termine 
und Weihnachtsfeste wie auch Weihnachtsmärkte gerade 
für die Zielgruppe Familien mit Kindern sehr belegt ist, dass 
viele Termine sich in die Adventszeit drängen und überlagern, 
dass sich auch die Gemeindeaktivitäten schwerpunktmäßig 
verlagert haben und es auch durch unsere besonderen Got-
tesdienste mit Kinderprogramm („gemEINSam Gottesdienst 
feiern“) gute Gelegenheiten für Familien gibt, Kontakt und 
Gemeinschaft untereinander wahrzunehmen und zu pflegen. 
Zudem bedeutet die Durchführung eines solchen Festes einen 
großen Aufwand, eine Vielzahl von Helfern und Mitarbeitern. 
Vieles bleibt dabei doch an immer den gleichen Personen 
hängen, die ohnehin stark gefordert sind. 
Nachdem aus Termingründen das Fest letztes Jahr schon 
ausfallen musste, fiel nun diese Entscheidung und an die-
sem Sonntag, 2. Advent, wird ein regulärer Gottesdienst um 
10:15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Schömberg 
stattfinden. 
Wenn wir feststellen, dass ein Gemeindefest nach wie vor gut 
und richtig ist, dass wir einen guten Termin dafür finden und 
auch Personen, die bereit sind, sich für dieses Fest und den 
Termin einzusetzen, dann wird es sicherlich in Zukunft auch 
weitere Gemeindefeste geben. Hier sind wir aber auf die Ini-
tiative und Unterstützung unserer Gemeindeglieder und inte-
ressierter Personen angewiesen. 
Denjenigen, die über Jahre gerne zu diesem Fest gekommen 
sind, dem Frauenkreis, der über Jahre die Dekoration für das 
Gemeindefest gestaltet hat, den Erzieherinnen und Kindern 
und Eltern unseres Kindergartens mit ihren Beiträgen und 
Kuchenspenden und auch unseren engagierten Erzinger Fa-
milien, die die Halle gestaltet, aufgebaut und alles vorbereitet 
haben, sei an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön 
gesagt für diesen Baustein in unserem Gemeindeleben, der 
über so viele Jahre zu einem Ort der Gemeinschaft und des 
Segens wurde. 
Pfr. Stefan Kröger 
  

Kinder- und Jugendgruppen der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinde
Für Jungs und Mädchen ab der 1. – 6. Klasse

Dienstag, 17.00 – 18.30 Uhr 
Jungschar im Jugendhaus Erzingen
Mit Roland Eckert (Jugendreferent Tel. 07433/930 10 84), 

Montag, 15:45 - 17:15 Uhr 
NEU!

Jungschar im Evang. Gemeindezentrum Schömberg
Mit Roland Eckert (Jugendreferent Tel. 07433/930 10 84) 
und Lukas Bauer 

Lisa Eißele und Steven Meister
Freitag, 16.30 – 17.45 Uhr 
Jungschar im Pfarrsaal Dormettingen
Mit Roland Eckert (Jugendreferent Tel. 07433/930 10 84), 
Sophia Kerner und Elias Trick

Für Jungs und Mädchen ab der 7. Klasse
Donnerstag, 18.30 – 20.30 Uhr
Teenkreis-J7 für Mädchen 
im Evang. Gemeindezentrum Schömberg
Mit Mona Haile (Tel. 07427/15 44), Anna Zopf und 
Stefanie Stauß
Donnerstag, 19.00 – 21.00 Uhr
Teenkreis-J7 für Jungs im Jugendhaus Erzingen
Mit Roland Eckert (Jugendreferent Tel. 07433/930 10 84) und 
Michael Ritter

Für ALLE ab 15 Jahren
Mittwoch, 20.00 – 22.00 Uhr
Volleyball in der Schulturnhalle Dormettingen
Info: Katharina Rauscher (Tel.07427/29 50)
Sonntag, 17.00- 20.00 Uhr 
Jugendkreis im Jugendhaus Erzingen
Info: Jan Ruggaber (Tel. 07427/86 06)

HERZLICH WILLKOMMEN  
Montag 
Ökumenischer Hauskreis 
(H. Ilchmann-Ruggaber Tel. 8606, 
M. Heinzler Tel. 6251) 

Ökumenischer Hauskreis
(Christine Eha Tel. 3955/Volker Koch) 
Ökumenischer Hauskreis (Silvia Weinmann Tel. 1646) 

Dienstag

 

Ökumenischer Hauskreis

 

(Karin Eha Tel. 466 321, Pia Seeburger Tel. 7223) 

Mittwoch

 

Hauskreis Dormettingen
(Karin Rauscher Tel. 2950, Marianne Sauter Tel. 2953) 
Ökumenischer Hauskreis

 

(Fam. Haile Tel. 1544, Fam. Heinzler Tel. 6251) 
Männer-Bibelkreis

 

(Hans-Ulrich Staudte Tel. 3135) 

Die Hauskreise treffen sich i.d.R. wöchentlich, außer evtl. 
in der Ferienzeit. Bitte wenden Sie sich gerne an die An
sprechpartner in Klammer-Vorwahl 07427. Sie freuen sich 
über Ihren Anruf.
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Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld
Pfarrerin Christine von Wagner
Telefon  (07427) 3294
Fax  (07427) 914913
E-Mail:  Pfrin. C. von Wagner:  
 christine.vonwagner@elkw.de
Internet:  www.kirchengemeinde.taebingen.de
Gemeindebüro:  Di 14.00 – 16.30 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr
E-Mail: pfarramt.taebingen@elkw.de

Vakatur-Vertretung 
Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf  
Telefon 07433/21272 
E-Mail Johannes.Hruby@elkw.de 
1. Vorsitzender 
Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672, E-Mail axel.maerklin@t-online.de 

Donnerstag, 22. November 2018 
18.30 Uhr Mädchenjungschar: Weißt Du es? 
Freitag, 23. November 2018 
20.00 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Schlag den MAK 
Samstag, 24. November 2018
19:30 Uhr Jugendkreis Volltreffer, Sportla, Kleiner Heuberg-

halle Leidringen 
Sonntag 25. November 2018 - Ewigkeitssonntag 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Peter Berner und 

dem Kirchenchor 
 Gedenken an unsere Toten 
 Das Opfer erbeten wir für die eigene Gemeinde 
11.00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
 Rollenverteilung für das Krippenspiel 
Montag, 26. November 2018 
18.00 Uhr!! Bubenjungschar: Hallenbad 
Dienstag, 27. November 2018 
19.30 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Sportla, 
 Sportplatz Täbingen 
19.30 Uhr Kirchenchor 
Mittwoch, 28. November 2018  
09.15 Uhr Spatzennest 
20.00 Uhr Posaunenchor 
Donnerstag, 29. November 2018 
18.30 Uhr Mädchenjungschar: Malen mit Knete 
Freitag, 30. November 2018 
20.00 Uhr Jugendkreis Volltreffer: Sing and Pray + Gebet 
Samstag, 01. Dezember 2018 
19.30 Uhr Jugendkreis Volltreffer, Sportla, Kleiner Heuberg-

halle Leidringen 
Sonntag, 02. Dezember 2018 – 1. Advent 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Präd. Nina Amann und dem Po-

saunenchor 
11.00 Uhr Kinderkirche: Krippenspielprobe 
  
HINWEISE:   

Weihnachts-Lebensmitte-
laktion für Waisen  und 
notleidende Kinder in 
Osteuropa 

Auch dieses Jahr gibt es wieder die Weihnachts- Lebensmit-
telaktion, für Waisen und notleidende Kinder in Osteuropa, 
von dem Verein Orfanis. Die Aktion kann durch Lebensmittel 
und Spenden unterstützt werden. 
Jedes Pake hat folgenden Inhalt: 
3 kg Mehl (3x 1.000 g) 
3 kg Teigwaren (6x 500 g) 

1 Plastikflasche Speiseöl (1L) bitte in Plastiktüte einpacken 
1 kg Reis 
1 kg Zucker 
5 x Schokoladentafeln á 100 g 
5 x Multivitamin-Brausetabletten (5 x 100 g) 
4 EUR Transportunterstützung 
Bitte bringen Sie uns diesen Inhalt lose verpackt in der von 
Ihnen gewünschten Paketanzahl. Wir verpacken diese dann 
in einheitliche Kartons. 
Annahmestelle: Beatrix Märklin, Heerstr. 24, Rosenfeld-Tä-
bingen 

Vertretung während der Vakaturzeit 
Die pfarramtliche Vertretung während der Vakatur bis zur Bil-
dung der Gesamtkirchengemeinde hat Pfr. Hruby aus Ostdorf 
(07433/21272) übernommen. Er ist für die Beerdigungen, die 
Sitzungen des Kirchengemeinderats und alle pfarramtlichen 
Belange zuständig. Die Gottesdienste werden soweit möglich 
von Ruhestandspfarrern und Prädikanten/innen übernommen. 
Das Pfarrbüro ist selbstverständlich wie bisher besetzt 
07427/3294. 
Axel Märklin als Vorsitzender des Kirchengemeinde-
rats ist als Ansprechpartner zu erreichen unter Telefon 
07427/8672, E-Mail: axel.maerklin@t-online.de.  

Vereinsnachrichten

 

Musikverein Dotternhausen

Konzert in der Kirche am Samstag, 1. Dezember 2018 
Unter dem Motto „Vom Tod zum Licht“ findet am Vorabend 
des ersten Advents um 18.00 Uhr wieder unser traditionelles 
Adventskonzert in der Kirche in Dotternhausen statt. 
Neben dem Aktivenorchester unter der Leitung von Musikdi-
rektor Thomas Wunder  werden dieses Jahr erneut verschie-
dene kleine Gruppen spielen – ein Holzbläserensemble, ein 
Klarinettenensemble mit Oboe, Englischhorn und Fagott, so-
wie ein Blechbläserensemble. Als besonderes Highlight wird 
dieses Jahr Stephanie Simon, Dirigentin beim Liederkranz 
Dotternhausen, mit Sologesang bei zwei Stücken mitwirken. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Schachgemeinschaft 
Dotternhausen

Sieg in Tuttlingen bringt die Tabellenführung 
Dotternhausen 1 gewinnt am 17.11.2018 gegen Tuttlingen 3 in 
der A-Klasse und übernimmt die Tabellenführung. Obwohl die 
Mannschaft nicht vollzählig war, fuhren sieben Mann der ers-
ten Mannschaft nach Tuttlingen, mit der Absicht zu gewinnen. 
Auch unser Gegner trat mit einem Mann weniger an, weshalb 
Karl-Otto Damms Partie zu Beginn als gewonnen gewertet 
wurde. Also startete der Wettkampf mit einem Spielstand 
von 1:1. Mit den zwei Remis-Partien von Leo Predikant und 
Sandro Petrilli änderte sich der Spielstand zum 2:2 und blieb 
spannend. Schließlich konnten Andreas Balzer, Gert Bohnet 
und Gerhard Müller ihre Spiele gewinnen und Armin Jetter ein 
Remis zum Endstand von 2,5:5,5 für Dotternhausen beisteu-
ern. Da die Konkurrenten aus Schömberg mit 4:4 einen Punkt 
gegen Balingen abgaben, übernimmt Dotternhausen mit mehr 
gewonnenen Spielen die Tabellenführung. 
In der vierten Runde empfängt Dotternhausen 1 am 08.12. die 
zweite Mannschaft aus Rottweil. 
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Sportverein  
Dotternhausen 1918 e.V.

Luftballonwettbewerb anlässlich unseres 100-jährigen 
Jubiläums 
Im Rahmen des Kinderfestes anlässlich unseres 100-jährigen 
Jubiläums veranstaltete der SVD auch einen Luftballon-Weit-
flug-Wettbewerb. 
Die Kinder und Besucher konnten einen Gasluftballon mit Ih-
rer Adresskarte versehen und in die Lüfte steigen lassen. Der 
Wind war an diesem Tag besonders günstig, dass die Ballone 
in Richtung Bodensee und der Schweiz flogen. 
Die Karten konnten von den Findern an den SVD-Vorstand 
zurückgeschickt werden. Und so kam es, dass der Ballon von 
Melissa Karle aus Dautmergen bis nach Zürich flog. Auch der 
Ballon von der Dotternhausenerin Linda Schick flog bis nach 
Tuningen und wurde vom Finder an den SVD zurückgeschickt. 
Beide Mädchen erhielten vom Sportverein einen Gutschein 
vom Osiander‘schen Buchladen in Balingen und waren bei 
der Preisübergabe hoch erfreut. 
Unser Bild zeigt von links Linda Schick (Schloßbergschule, 
Klasse 2) und Melissa Karle (Realschule Schömberg, Klasse 5)
 

Abteilung Fußball

1. Mannschaft 
SVD zeigt auswärts wieder Flagge – trotzdem konnte die 
achte Niederlage in Folge nicht verhindert werden 
14. Spieltag - Saison 2018/2019 
Landesliga Staffel 4 
Rasenplatz Kehlen/Meckenbeuren 
Samstag, 17.11.2018 
14:30 Uhr 
100 Zuschauer 
SV Kehlen - SV Dotternhausen 2:1 (2:1) 
Torfolge 
1:0 Gegentor, 1. Minute 
2:0 Gegentor, 36. Minute 
2:1 Carsten Karrer, 41. Minute 
Besonderes Vorkommnis: - 

Spielbericht 
Unsere Jungs verschliefen den Start völlig und brockten sich 
gleich zu Beginn eine eiskalte Dusche ein. So musste Torhü-
ter Baasner nach nicht einmal 60 Sekunden bereits das erste 
Mal hinter sich greifen: Ein Schnittstellenball der gegnerischen 
Mannschaft fand einen Flankengeber auf der rechten Seite, 
welcher den Ball gefährlich vors Tor beförderte. Leider miss-
glückte unser Abwehrversuch zu einer „Kerze“ und geriet somit 
zur perfekten Vorlage des Gegners. Der Ball senkte sich ge-
nau über dem Kopf von einem heraneilenden Gegner, welcher 
den Ball aus 7 Metern über die Linie drückte. Damit war der 
Fehlstart perfekt! In der Folgezeit versuchte Kehlen das Spiel 

an sich zu reißen, allerdings gelang dies nur bedingt. Überra-
schenderweise hatte der Gegner sichtlich Probleme Tempo 
ins eigene Aufbauspiel zu bringen und so konnten sich unsere 
Männer recht schnell vom Schock erholen und die verunsicher-
te Anfangsphase überstehen. Die erste SVD-Torannäherung 
konnte nach 19 Minuten verzeichnet werden. Der agile Carsten 
Karrer setzte zu einem Fallrückzieher an, doch der Abschluss 
landete über dem Tor. Vier Minuten später konnte der Gegner 
auf sich aufmerksam machen, doch Torhüter Baasner konnte 
einen verdeckten Schuss stark zur Ecke entschärfen (23. Mi-
nute). Die Zuschauer aus Kehlen waren sichtlich unzufrieden 
mit dem pomadigen Auftritt ihrer Mannschaft und man musste 
tatsächlich festhalten, dass der Gegner eher im Umschaltspiel 
seine Stärken hatte, als im eigenen Aufbauspiel. War unsere 
Mannschaft aufgerückt und verlor den Ball, ging es blitzschnell 
über die Außenspieler. Doch unsere Mannschaft konnte mit 
vereinten Kräften zunächst Schlimmeres verhindern. In der 
37. Minute sollten dann aber die Bemühungen von Kehlen 
belohnt werden. Über links spielte sich der Gegner sehens-
wert durch und der mustergültige Ball in den Rücken unserer 
Abwehr konnte eiskalt versenkt werden. Doch dieser schmerz-
hafte und klare Rückstand brachte unsere Männer dieses Mal 
nicht ins Wanken. Im Gegenteil: Endlich wurden mal wieder 
die Zweikämpfe richtig angenommen und dagegen gehalten. 
Die Jungs brachten selbst richtig Musik ins Spiel und sollten 
dann auch belohnt werden. Einen schwachen Rückpass zum 
Torhüter konnte der sprintstarke Carsten Karrer erlaufen und 
direkt aus 25 Metern abschließen. Der heraus stürmende Tor-
hüter konnte dem satten Abschluss nur noch hinterher schauen 
und den Ball dann aus dem Netz holen – und so stand es nur 
noch 1:2. Nach dem Anschlusstreffen passierte nicht mehr viel 
und so wurden dann die Seiten gewechselt. 
Nach Wiederanpfiff hatte unser Team dann dreimal Glück, dass 
Kehlen nicht schnell für eine Vorentscheidung sorgte. Torhü-
ter Baasner parierte abermals stark. Die Chancenverwertung 
der Heimmannschaft war zu diesem Zeitpunkt mangelhaft. 
Nach 63 Minuten hatten alle SVD-Fans dann den Torschrei 
auf den Lippen: Eine Ecke von Rontke konnte Steffen Hau-
ser direkt nehmen und der Ball landete tatsächlich im Tor. Nur 
leider suchte sich der Ball den Weg über das Außennetz ins 
Tor, welches die Schiedsrichter bei der Platzbegehung wohl 
nicht richtig angeschaut hatten. Im weiteren Verlauf konnte 
sich unser Torhüter noch einmal auszeichnen, als er einen 
Stockfehler seiner Vorderleute ausbügelte. Doch auch un-
sere Jungs konnten in Person von Julian Rontke nochmals 
für Aufsehen sorgen. Doch Julian wurde im letzten Moment 
abgeblockt (71. Minute). So blieb es leider bei der knappen 
Niederlage, die man sich vor allem durch das erste, unnötige 
Tor selbst eingebrockt hatte. 

Kurz vor dem Anpfiff in Kehlen.

Formation 
Baasner 
Schnekenburger Kath Lorch Lehmann Seifriz (C) 
Maiberg Scherer 
Mauz Schairer 
Karrer 
Wechsel 
Hauser -> Maiberg, 46. Minute 
Rontke -> Karrer, 60. Minute 
Meyer -> Seifriz, 74. Minute 
Dett -> Scherer, 84. Minute 
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Strafen 
Gelbe Karte gegen Martin Seifriz 
56. Spielminute, Foulspiel 
Gelbe Karte gegen Steffen Hauser 
58. Spielminute, Foulspiel 
Gelbe Karte gegen Simon Lehmann 
65. Spielminute, Foulspiel 
Gelbe Karte gegen Mathias Mauz 
81. Spielminute, Meckern 

Vorschau 
Samstag, 24.11.2018 
SV Dotternhausen – FC Ostrach 14:30 Uhr 
Das Spiel findet auf dem KUNSTRASEN statt! 

Abteilung Turnen

Märchenhaftes „Schmankerl“ 
und zahlreiche Premieren - 
erstmals zwei Gruppen des SVD mit dabei 
- Gaufrauentag bot geselligen Nachmittag mit sportlichem 
Programm 
Der 33. Gaufrauentag, eine traditionelle sportliche Veranstal-
tung, zu dieser der Turngau Zollern Schalksburg sowie der 
ausrichtende Verein TV Bitz mit ihrem ersten Vorsitzenden 
Manfred Spiller am vergangenen Samstag recht herzlich ein-
geladen hatte. Zielsetzung dieser Veranstaltung sei, dass 
sich die Frauen aus den Turngauvereinen bei verschiedenen 
Aufführungen näher kennen lernen sowie eine ausreichende 
Gelegenheit zur Kommunikation haben. Eine tolle bunt ge-
mischte Veranstaltung, deren rund 400 Gäste beiwohnten, 
die Turn und Festhalle Bitz war bis auf den letzten Platz be-
legt. Nicht nur Tanz- und gymnastische Aufführung mit tol-
len Choreographien aus zahlreichen Turngauvereinen ließen 
das begeisterte Publikum mitreißen, auch erstmals traten die 
angehenden Kreisligaturner unserer Turnabteilung sowie die 
Mädchengruppe von Lea Wochner auf. 
Die elf Mädchen entführten das Publikum in die Welt der Kö-
nig der Löwen – in die Welt von Simba, Timon, Pumba und 
Co mit Übungsleiterin Leah Wochner. 
Sie machten bei dieser Aufführung den Schwebebalken un-
sicher. Genau so aus der Rolle fielen die acht Jugendturner 
des SV Dotternhausen unter der Leitung von Übungsleiter 
Rolf Schatz. Bei den „Fliegenden Holzhackerbuba“ wurde 
selbst die Biertischgarnitur zum festen Turngerät. Nicht nur 
die Jungs, auch die Mädchen erhielten für ihre tolle Darbie-
tung tosenden Applaus. Hiermit nochmals ein Dankeschön 
an alle Akteure sowie an alle Eltern, die sich als Fahrer zur 
Verfügung stellten und die Kinder auch tatkräftig unterstützt 
hatten. 
Rolf Schatz 
  

Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

Der Sozialverband VdK, Ortsverband Dotternhausen-Dormet-
tingen lädt seine Mitglieder und deren Partner zur diesjährigen 
und traditionellen Weihnachtsfeier ein. 
Termin: Samstag, den 1.12.2018 um 14:30 Uhr 
Ort: Gasthaus Engel in Dormettingen 
Verbringen Sie mit uns einen besinnlichen und vorweihnacht-
lichen Nachmittag in geselliger Runde. 
Wir freuen uns auf recht zahlreiche Teilnahme. 
Die Vorstandschaft 
  
Der Ortsverband informiert: 
Wieder VdK-Online-Seminare zur Unfallversicherung und 
zu IGeL  
Der Sozialverband VdK bietet wieder kostenlose Online-Se-
minare, sogenannte Webinare, an. Interessierte können am 
20. November 2018, 11 Uhr, an einem Seminar zur gesetzli-
chen Unfallversicherung und den wesentlichen Streitpunkten 
Wegeunfälle, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie am 29. 
November, 11 Uhr, an einem weiteren Webinar zu den Indivi-
duellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die beim Arzt bezahlt 
werden, teilnehmen. Benötigt wird nur ein internetfähiger PC 
oder ein Laptop. Weitere Informationen unter www.vdk-bawue.
de. Zudem unterstützt der VdK bei technischen Fragen zur 
Webinar-Teilnahme. Anmeldung vorab und Hilfe unter https://
weinmann.edudip.com/webinars/ 
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Netzwerkbüros
Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen),
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mit-
wählen)
Bürozeiten: Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr
  Jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Dormettingen (im Trauzimmer des Rathauses),
Wasenstraße 38, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen)
Bürozeiten: Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Ansprechpartnerin für Dautmergen
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 
(Vorwahl unbedingt mitwählen)

Betreute Spielgruppe Sonnenkäfer
Dormettingen jeden Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr
  Im Kindergarten Wirbelwind Dormettingen
Dotternhausen jeden Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr
  In der Schlossbergschule Dotternhausen

in der Grundschule in Dormettingen
Jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr

Bitte vorherige Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen.
Alle unsere Angebote richten sich an die Bürger aller  
3 D-Gemeinden, unabhängig vom Veranstaltungsort.

  

Narrenzunft Dautmergen e.V.

Bericht über die Jahreshauptversammlung am 16. No-
vember 2018 
Die 1. Vorsitzende Marion Peter begrüßte die zahlreich er-
schienenen Mitglieder und Interessierten. Sie erinnerte an 
das zurückliegende Vereinsjahr, sprach allen Beteiligten ihren 
Dank aus und gab bereits einen Ausblick auf das bevorste-
hende Vereinsjahr. 
Im Anschluss berichtete Schriftführerin Miriam Schobel noch 
einmal detailliert über die Geschehnisse des Vereinsjahres 
2018. 
Kassiererin Miriam Schneider konnte einen wachsenden Kas-
senstand vorweisen. Die Kassenprüfer Thomas Hietmann 
und Peter Mocker bestätigten eine lückenlose und sehr gute 
Kassenführung. 
Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Bürgermeister Hans 
Joachim Lippus vor. Er bedankte sich bei den Verantwortli-
chen der Zunft und lobte die aktive Teilnahme an diversen 
Veranstaltungen. 
Einstimmig wiedergewählt wurde Marion Peter als eine, von 
zwei, Vorsitzenden des Vereins. In Ihren Ämtern bestätigt wur-
den Miriam Schobel als Schriftführerin und Matthias Wager 
als Beisitzer. 
Alexandra Teschner gab ihr Amt als Beisitzer nach zwölf Jah-
ren ab, welches durch Dennis Hietmann neu besetzt wurde. 
Bedauerlicherweise trat Roland Mocker von seinem Amt 
als Prinz zurück, er wird aber den Elferrat weiterhin un-
terstützen. Es konnte kein Nachfolger gefunden werden. 
Sven Mocker wird den Posten als Adjutant für ein weiteres 
Jahr fortführen. 
Die Prinzengarde freut sich über die Unterstützung von Han-
na Banholzer und Fabienne Holzer. Laura Grüninger wird Teil 
der Grondelhexen. 

Leider gab es auch zwei Abgänge zu verzeichnen: Anika Leh-
mann sowie Carolin Kraft verlassen den Verein. 
Die Ehrungen gaben wieder Grund zur Freude. 
Jens Teschner durfte auf 10 Jahre aktive Mitgliedschaft in der 
Narrenzunft Dautmergen zurückblicken. Er war von 2008-2012 
Teil des Elferrats. Im Jahr 2013 wechselte er zu den Grondel-
hexen wo er bis heute aktiv ist. 
Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder wurde von 10€ auf 
15€ erhöht. Da die Wahl ohne Gegenstimmen abgehalten 
wurde, tritt die Änderung ab diesem Jahr in Kraft. 
Der Vorsitzende Andreas Kappeler schloss die Sitzung und 
wünschte ein gutes Gelingen für die kommende Fasnet 2019. 

Wanderverein Dautmergen

Nacht-Wanderung (23.11.) 
Noch einmal recht herzlich einladen möchten wir zu unserer 
letzten Wanderung. Natürlich nur zur letzten Wanderung des 
Jahres, denn auch 2019 wird es nahtlos weitergehen, erst mit 
der Jahreshauptversammlung am 6.1. und dann Winterwan-
derung am 27. Januar um Dautmergen. Die letzte Wanderung 
2018 jedenfalls ist unsere Nachtwanderung am kommenden 
Freitag (23.11.). Weil’s im letzten Jahr recht schön war, soll 
das Bürgerhaus in Rotenzimmern wiederum unser Ziel sein. 
Abmarsch unter Führung von Wolfgang Kraft ist um 18.30 Uhr 
an unserem Bürgerhaus. Tipp für diejenigen, die evtl. einen 
Rückmarsch in später Nacht scheuen: Vielleicht dort vorher 
ein Auto abstellen. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 
  
Sen.-Gruppe Jahresabschluss (23.11.) 
Auf wiederum vier Nachmittags-Unternehmungen im zu Ende 
gehenden Jahr mit jeweils erfreulicher Teilnehmerzahl kann die 
von Gerlinde Ohnmacht geführte Senioren-Gruppe zurückbli-
cken. Wie in den Vorjahren trifft man sich nun zum Jahresab-
schluss noch ein weiteres Mal, nämlich jetzt am kommenden 
Freitag (23.11.). Diesmal soll es eine Besichtigung der Daut-
merger Kaffeerösterei mit Verkostung geben. Und dann hätte 
sie auch noch eine Überraschung, so die Organisatorin. Die 
Gruppe trifft sich wieder um 13.30 Uhr am Bürgerhaus. Wir 
laden herzlich ein! 
  
Bilder-Abend (1. 12.) 
Auch auf unseren geplanten Bilder-Abend am Samstag, 1. 
Dezember im Vereinsraum Bauhof möchten wir noch einmal 
hinweisen. Gezeigt werden vor allem alte Fotos aus Dautmer-
gen und ein wenig auch einige mittel-alte des Wandervereins. 
Für leibliches Wohl wird gesorgt sein. Beginn ist 18.30 Uhr. 
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Es wäre schön, wenn wir wieder mit vollem Haus an einem 
gemütlichen Abend Erinnerungen wachrufen könnten. Eintritt 
wird natürlich nicht verlangt. 

Termine:   
23. Nov. Nachtwanderung 
23. Nov. Senioren-Jahresabschluss 
30. Nov. Ausschuss-Sitzung 
1. Dez. Bilder-Abend 
6. Jan. Jahreshauptversammlung 

Heimat und Natur

Naturschutzbüro Zollernalb  
Geislinger Straße 58, 72336 Balingen 
Telefon 07433/273990, Fax 07433/273989 
naturschutzbuero@online.de 
www.naturschutzbuero-zollernalb.de 

Öffnungszeiten des Naturschutzbüros: 
Dienstag 09.00 bis 11.00 Uhr 
Mittwoch 18.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 bis 11.00 Uhr 

Recycling-Annahme für ausgediente Handys, CDs und Fla-
schenkorken 

Aktuelle Termine: 
Mittwoch, 21. November: 
•  Informationsabend des Vereins Sonnenenergie Zollernalb 

um 20 Uhr im Ewaldhaus in Balingen, Hindenburgstr. 40 
Donnerstag, 22. November: 
•  Arbeitssitzung des Naturschutzbüros/LNV-Arbeitskreises 

um 18.45 Uhr im Ewaldhaus in Balingen, Hindenburgstr. 40 
Sonntag, 25. November: 
•  Das Starzeltal im Spätherbst – Wanderung mit Ulrich Knoll, 

Treffpunkt um 13.30 Uhr am Parkplatz Sporthalle Schlatt 
(An der Turnhalle) 

Sonstiges Örtliches  
Dotternhausen

Traktorfreunde Dotternhausen  
Einladung zum Schlachtplattenessen 
Am Samstag, den 24. November 2018 
ab 18:30 Uhr möchten wir alle einladen, 
mit uns ein zünftiges Schlachtplatten-
fest zu feiern. Die Veranstaltung findet 
im großen Saal des ehemaligen Balt-
rik-/Flohmarktgebäude in der Dormet-

tinger Straße 15, Dotternhausen statt. Wir bieten ein zünftiges 
Schlachtplattenessen, welches von euch selbst zusammen-
gestellt werden kann. Zusätzlich werden Bauernbratwürste 
mit Kraut und Brot serviert. Zu jeder Mahlzeit gibt es einen 
Verdauungsschnaps gratis! 
Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. 
Um vernünftig planen zu können ist eine Anmeldung wün-
schenswert bis spätestens 17. November unter folgender Tele-
fon-Nr. 0171 3496902 oder per email an rainer@haemmerl.eu. 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. Feiern Sie 
mit den Traktorfreunden Dotternhausen einen gemütlichen 
Abend. 
Es grüssen die 
Traktorfreunde Dotternhausen 

JAHRGANG 1979 Dotternhausen 
Liebe Jahrgängerinnen und Jahrgänger, 
anlässlich der Planungen unseres 40er-Ausflugs treffen wir uns 
am kommenden Samstag, 24.11. um 17:00 Uhr vor der Sport-
halle und unternehmen gemeinsam eine Wanderung nach 
Schörzingen in die Löwenstube. Bitte Stirnlampen, Taschen-
lampen oder Fackel mitbringen. An diesem Abend wollen wir 
Ideen für unseren 40er-Ausflug sammeln. Mitzubringen sind 
gute Ideen und Euer Terminkalender. Alle Dotternhausener 
(neuen und ehemaligen) mit dem Prädikat „1979“, sind herz-
lich zu unseren Jahrgängeraktivitäten eingeladen. 
Gruß, Daniel 

Sammelstelle  
des Hilfswerkes  
SamariterDienst

Die Sammelstelle des Hilfswerkes SamariterDienst in Dottern-
hausen, Hauptstraße 38 (Zufahrt von hinten über Gartenstra-
ße) hat am 27.11.2018 wieder geöffnet von 17.00 – 19.00 Uhr. 
Folgende Hilfsgüter werden angenommen: 
Saubere tragbare Kleidung (Baby-, Kinder-, Frauen- und 
Männerbekleidung), Schuhe (paarweise zusammengebunden) 
Sonstige Textilien (Bettwäsche, Leintücher, Wolldecken, 
Handtücher, Tischdecken, Gardinen) 
Schulranzen, evtl. gefüllt mit Schreibzeug, Heften, kleinen  
Kuscheltieren 
Erste-Hilfe und Reha-Ausrüstung Krankenbetten, Krücken, 
Rollstühle – wenn elektrisch mit Ladegerät, Rollatoren, Ver-
bandsmaterialien, Windeln – (auch für Erwachsene), Einmal-
handschuhe. Keine Medikamente ! 
Sämtliche Anlieferungen bitte in Bananenkartons (Normmass) 
oder stabilen Müllsäcken. 
Alle Spenden erreichen Bedürftige in der Ukraine, Weißruss-
land, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. 
Markus und Angelika Jenter, Richard-Wagner-Str. 13, 
Dotternhausen, Tel. 07427/6326 

Selbsthilfegruppe „Sucht im Alter“ für  
Betroffene und Angehörige 
Wir treffen uns jeden 1. Montag im Monat im St.-Anna-Stift 
in Dotternhausen, Beginn 20.00 Uhr. 
Leitung: Manfred Brugger, Tel. (07427) 7193 

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe 
Wir treffen uns jeden Montag, um 20.00 Uhr, im St.-Anna-Stift 
in Dotternhausen. Betroffene und Angehörige sind herzlich 
eingeladen. 
Rudi Hinz, Dormettingen, Tel. (07427) 7361 

 Was sonst noch interessiert

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Zollernalb e.V. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang 
an zwei Abenden in Hechingen. Am Diens-
tag, 27.11.2018 und Donnerstag, 29.11.2018  

jeweils von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr im DRK-Forum Hechin-
gen, Fred-West-Str. 29. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. 
Am Samstag, 01.12.2018  von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im 
DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. 
Erste Hilfe am Kind in Hechingen. Am Samstag, 08.12.2018  
von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Forum Hechingen, Fred-
West-Str. 29. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang an zwei Aben-
den in Balingen. Am Dienstag, 11.12.2018 und Donnerstag, 
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13.12.2018  jeweils   von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr im DRK-Fo-
rum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. 
Am Samstag, 15.12.2018  von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im 
DRK-Forum Hechingen, Fred-West-Str. 29. Kursanmeldungen 
unter Tel. 07433/909999 oder www.drk-zollernalb.de. 
Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport.  
Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim 
oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel 
notwendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderwei-
tige Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. 
Unsere Patienten können sich stets darauf verlassen, dass 
sie von Fachkräften medizinisch betreut und in speziellen 
Krankentransport-Fahrzeugen gefahren werden. Um einen 
Krankentransport zu bestellen, wählen Sie unsere Rufnum-
mer 07433 / 19222. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Die Not-
rufnummer 112 ist für medizinische Notfälle oder den Ruf der 
Feuerwehr vorbehalten. 
 
Ski- und Snowboardbörse  
des WSV Ebingen 1910 e.V. 
Am 30.11. und 01.12.2018 findet in der Festhalle in Albstadt 
Ebingen erneut die Ski- und Snowboardbörse des WSV Ebin-
gen statt. Neben gut erhaltenden Gebrauchtwaren wird auch 
wieder Neuware (Restposten, Auslaufmodelle) angeboten. In 
großer Auswahl werden Ski, Stöcke und Schuhe für Alpin-Ski-
lauf und Langlauf, Snowboards und -schuhe, Schlittschuhe, 
Schlitten / Bob, Ski- und Winterbekleidung, Handschuhe, Hel-
me, Mützen, Skibrillen, Rückenprotektoren, Skiwachs u.v.m. 
verkauft. Unsere geschulten Mitglieder/ Mitarbeiter helfen Ih-
nen gerne in allen Bereichen weiter. 
Anlieferung der Artikel: Freitag, 30.11.2018 14 bis 20 Uhr 
Verkauf der Artikel mit Beratung: Freitag, 30.12.2018 14 bis 
20 Uhr; Samstag, 01.12.2018 9 bis 16 Uhr 
Abholung des Verkaufserlös / nicht verkaufte Artikel: 
Samstag, 01.12.2018 bis 17 Uhr 
Die Bedingungen zum Verkauf und der Warenannahme ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage: 
http://www.wsv-ebingen.de/verein/termine/ski-und-
snowboardborse.html 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Auf Ihr kommen freut sich der WSV Ebingen 

Herbstkonzert MV Nusplingen 
Herbstkonzert MV Nusplingen 
„30 Jahre Dirigent Franz Dett“ 
Zu seinem traditionellen Herbstkonzert, am Samstag 1. De-
zember 2018, um 20.00 Uhr, lädt der MV Nusplingen, Freun-
de und Musikliebhaber der Blasmusik, recht herzlich in die 
Nusplinger Festhalle ein. 
Das diesjährige Konzert steht ganz im Zeichen der langjähri-
gen und äußerst erfolgreichen Stabführung unseres Dirigenten 
Franz Dett. Entsprechend hat Dirigent Franz Dett aus dieser 
langen Epoche für ihn bedeutende Musikstücke ausgewählt. 
Zum Vortrag kommen bei diesem besonderen Konzert High-
lights aus den vergangenen 30 Jahren. Beeindruckende und 
großartige Musikwerke, die von uns Aktiven und der Jugend-
kapelle in den drei Jahrzehnten bei Wertungsspielen an Kreis- 
und Deutschen Musikfesten sowie Konzerten, in der Heimat 
oder in der Ferne, aufgeführt wurden. 
Konzert „30 Jahre Dirigent Franz Dett“ 
am 01. Dezember 2018 um 20.00 Uhr in der Nusplinger 
Festhalle  
First Suite in Eb 
Musikstück aus dem Konzertprogramm zur Jahrtausendwen-
de 2000 
Man in the Ice 
Wertungsspiel 2007 beim Deutschen Musikfest in Würzburg 
Lord Tullamore 
Wertungsspiel 2006 
in Ringingen 

Pilatus Mountain of Dragon (Berg des Drachens) 
Konzertstück aus dem Jahre 2007 
Moment for Morricone 
Lieblingsfilmmusik (Western) unseres Dirigenten 
West Side Story 
Lieblingsmusical unseres Dirigenten 
Orpheus aus der Unterwelt 
Erfolgsstück bei der Dirigentenstab-Übergabe von Simon 
Haag 1989 
New Barock Suite 
Blasmusik-Kulthit aus den 70/80er Jahren, 
Wir würden uns sehr freuen, sie bei unserem Herbstkonzert 
begrüßen zu können. 

Schwäbisches Streuobstparadies 
Streuobst-Unterricht für Grundschulen 
Knapp 4.500 Schülerinnen  und Schüler durften im letzten 
Schuljahr in der Obstwiese lernen  
Das überaus fruchtvolle Jahr 2018 neigt sich dem Ende und 
der Verein Schwäbisches Streuobstparadies kann auf ein er-
folgreiches Bildungsjahr 2018 zurückblicken: 
204 Schulklassen haben über das gesamte Vereinsgebiet hin-
weg das Projekt Streuobstunterricht durchlaufen – das sind 
mehr als 4.400 SchülerInnen aus den Landkreisen Böblin-
gen, Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und dem 
Zollernalbkreis. 
Im Rahmen des Projekts „Streuobstunterricht“ bewirtschaf-
ten ausgebildete Streuobst-PädagogInnen gemeinsam mit 
der Schulklasse eine Streuobstwiese im Jahresverlauf. Das 
Obstjahr beginnt für die Kinder bereits im Winter, wenn die 
Obstbäume noch im Winterschlaf verweilen, mit einer span-
nenden Suche nach Spuren im Schnee. Im Frühjahr werden 
dann Themen wie Bestäubung, Insekten, Pflanzen und Tiere 
in der Streuobstwiese näher unter die Lupe genommen. Ge-
meinsam werden Wildkräutermenüs zubereitet, es wird Heu 
gemacht, Obstbäume werden gepflanzt. Im Herbst wird dann 
Apfelkuchen gebacken und frischer Apfelsaft gepresst. Die 
Ernte ist das Highlight des Streuobstunterrichts und bildet 
gleichzeitig den Abschluss des Obstjahrs. 
Der praktische, naturbezogene Ansatz des Streuobstunter-
richts bietet den Kindern ein vielseitiges Naturerlebnis rund 
ums Thema Obst und die dazugehörenden Kreisläufe – Das 
macht Lernen zum Erlebnis! 
Streuobstwiesen und alles was zur Bewirtschaftung derselben 
dazugehört sind in unserer Region fest verankert. Streuob-
stunterricht vermittelt jedoch nicht nur Inhalte zum Thema 
Obst, vielmehr ist es eine hervorragende Grundlage für die 
Vermittlung von Naturkreisläufen und regionalen Zusammen-
hängen. „Dabei ist es ganz wesentlich, den Unterricht nach 
draußen zu verlagern und aktiv in der Streuobstwiese zu schaf-
fen, zu genießen, zu entdecken und zu erleben“, erläutert 
Corina Neumann, Mitarbeiterin des Vereins Schwäbisches 
Streuobstparadies, die dieses Angebot in Zusammenarbeit 
mit den Landkreisen koordiniert. Der Streuobstunterricht ist 
ein Bildungsangebot des Schwäbischen Streuobstparadies 
e.V. und richtet sich vornehmlich an die dritten Klassen aller 
Schulformen. 
Wie im vergangenen Schuljahr standen seitens der Land-
ratsämter, der Kreissparkassen und ihren Stiftungen wieder 
Mittel bereit, um die Kosten für die Schulen zu senken und 
Anreize zur Mitwirkung an dem Projekt zu schaffen. Die Kosten 
variieren je nach Umfang der gebuchten Unterrichtseinheiten 
zwischen € 330,- und € 660,-. 
Die Hälfte des Betrages bekommen die Schulen über die För-
dermittelgeber Kreissparkassen und Landratsämter im jewei-
ligen Kreis zurückerstattet. 
Sie wollen Streuobstunterricht für Ihre SchülerInnen oder Kin-
der buchen? Für das laufende Schuljahr 2018/2019 gibt es 
in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Reutlingen 
noch freie Plätze. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Schwäbischen Streuobstparadieses (www.
streuobstparadies.de) unter den Kategorien Entdecken und 
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Lernen. Dort steht sowohl die Ausschreibung als auch das 
Anmeldeformular zur Verfügung. Anmeldungen nehmen die 
Beratungsstellen für Obst- und Gartenbau der Landratsämter 
gerne entgegen, sofern es noch freie Plätze gibt. 
Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle des Streuobstpara-
dieses telefonisch unter 07125 - 309 3262 und per Mail unter 
corina.neumann@streuobstparadies.de zur Verfügung. 
Sie finden unsere Streuobstlandschaft paradiesisch? Schau-
en Sie doch mal vorbei im Schwäbischen Streuobstparadies 
und entdecken Sie die Welt des Streuobstes vor Ihrer Haustür: 
www.streuobstparadies.de 

Förderverein für regionale Entwicklung e.V. 
Freie Förderplätze für kostenfreie Webseitenerstellung – 
Azubis suchen neue Projektpartner aus Baden-Württemberg 
Der Förderverein für regionale Entwicklung e.V. setzt sich mit 
seinen Azubi-Projekten für die praxisnahe Ausbildung von 
Berufsschülern und Studierenden ein. Um es den Berufsein-
steigern zu ermöglichen an abwechslungsreichen, realen Pro-
jekten zu arbeiten, werden im Rahmen des Förderprogramms 
„Baden-Württemberg vernetzt“ nun neue Projektpartner aus 
Baden-Württemberg gesucht. 
Kommunen, soziale und öffentliche Einrichtungen, Vereine 
und kleinere Unternehmen können sich hierbei von den Azubis 
eine individuelle Webseite erstellen lassen und ermöglichen 
ihnen hiermit praktische Berufserfahrung zu sammeln. Die 
Erstellung des Internetauftritts ist dabei für die Projektpartner 
kostenfrei. Lediglich die Kosten für die Webadresse und den 
Speicherplatz sind selbst zu tragen.  Geltende Datenschutz-
richtlinien werden natürlich bei der Erstellung der Webseite 
berücksichtigt und umgesetzt. Nach Projektabschluss er-
möglicht ein bedienerfreundliches Redaktionssystem es den 
Projektpartnern ihre Webseite selbstständig zu pflegen – ganz 
ohne Programmiererkenntnisse. Sollte es dennoch mal eine 
Frage geben, kann man sich natürlich auch nach Projektab-
schluss noch bis mindestens 2025 an den Webseiten-Support 
der Azubi-Projekte wenden. 
Bei Fragen oder Interesse am Förderprogramm, können Sie 
sich gerne telefonisch unter 0331 55047471 oder per E-Mail 
an info@azubi-projekte.de an den Förderverein für regionale 
Entwicklung wenden. Einige bereits abgeschlossene Websei-
tenprojekte aus Baden-Württemberg finden Sie unter www.
azubi-projekte.de/bw. 

Bildungshaus St. Luzen  
Hülle und Fülle 
Palliative Spiritualität - Was uns am 
Lebensende Schutz und Hülle gibt 
Aus langjähriger Hospizerfahrung 

schöpfend beschreibt Angelika Daiker in ihrer Buchpräsen-
tation viele Facetten des Umhülltseins am Lebensende. Sie 
entfaltet in ihrem vor wenigen Wochen erschienenen neuen 
Buch ihre These, dass Hospizarbeit die Erfahrung von Hülle 
und Fülle ermöglicht und eröffnet so einen erstaunlichen Blick 
auf die Anliegen der Hospizbegleitung. 
Termin:  Mo. 26.11.2018, 20:00 Uhr 
Referentin:  Dr. Angelika Daiker, die in Hechingen-Boll auf-
gewachsen und in Hechingen zur Schule gegangen ist, ist 
Theologin und zertifizierte Trauerbegleiterin. Sie hat das Hos-
piz St. Martin in Stuttgart aufgebaut und leitete es von seiner 
Gründung an bis 2017. Als Autorin hat sie erfolgreiche Bücher 
zum Thema Tod und Trauer veröffentlicht. 
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 
Offener Spieleabend 
Spielen Sie gerne Brett-, Karten- oder Gesellschaftsspiele. 
Dann haben Sie sicherlich schon festgestellt, dass das alleine 
oder zu zweit nicht so gut geht. Liegen bei Ihnen auch viele 
Ihrer Lieblingsspiele die meiste Zeit ungenutzt im Schrank und 
möchten Sie daran etwas ändern? Dann kommen Sie zum Of-
fenen Spiele-Abend in St. Luzen. Dieses Angebot steht für alle 
Erwachsenen die gerne spielen und die sich entspannt und un-

gezwungen mit anderen spielenden Menschen treffen wollen. 
Termin: Mo. 26.11.2018, 19:30 - 21:30 Uhr 
Advent schmecken, riechen, sehen 
Adventwochenende für Eltern mit ihren Kindern im Schwarzwald 
Jeder will sie, die Ruhe im Advent, aber Zuhause will sie sich 
einfach nicht einstellen. Dieses Wochenende öffnet den Raum, 
einmal alles hinter sich zulassen, Zeit füreinander zu haben und 
den Zauber, den die Vorweihnachtszeit entfaltet, gemeinsam 
zu erleben. Im Vordergrund steht dabei die gemeinsame Zeit 
zwischen Eltern und Kindern. Die Familie kann eintauchen in die 
adventliche Stimmung, die für sie gestaltet wird - frei von allen 
Verpflichtungen. Anmeldung ist auch noch kurzfristig möglich. 
Termin:  Fr. 30.11. 18.00 Uhr - So. 02.12.2018, 13.00 Uhr 
Referenten:  Orsolya und Andreas Steiner mit Familie 
Tag der Stille und Achtsamkeit 
Machen Sie sich selbst ein besonderes Geschenk! Treten Sie 
einen ganzen Tag heraus aus dem alltäglichen Hamsterrad und 
nehmen Sie die Einladung an, innenzuhalten und Ihren Blick 
nach innen zu richten. Verschiedene angeleitete Achtsam-
keitsübungen werden Sie an diesem Tag aufatmen und wie-
der intensiver in Verbindung mit sich selbst kommen lassen. 
Termin:  So. 16.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr 
Referent: Lothar Hörner, Meditationslehrer 
  
Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau 
Neuer Film zur sicheren Rinderhaltung 
Die meisten Unfälle in der Landwirtschaft passieren im 
Umgang mit Rindern, viele aus Unwissenheit über die 
Wahrnehmung und natürlichen Verhaltensweisen der Tie-
re. Wissen schützt und Schulung macht schlau – in dem 
neuen Film, den die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) produziert hat, stellt sie 
ihre Schulungen zum sicheren Umgang mit Rindern vor. 
„Die Schwerpunkte des Kurses liegen auf dem Verhalten der 
Tiere. Rinder reagieren äußerst sensibel auf laute und unbe-
kannte Stimmen, ungewohnten Untergrund, hektische Be-
wegungen, falsche Berührungen und reizende Gerüche“, so 
Kursleiter Volker Dippel von der SVLFG. 
In den Seminaren durch speziell geschulte SVLFG-Mitarbei-
ter erfahren die Teilnehmer, wie Rinder ihre Umwelt mit dem 
Seh- oder Hörsinn wahrnehmen. Ein Praxisteil mit Tipps und 
Tricks im Umgang mit Rindern rundet das Tagesprogramm ab. 
Der Hauptfilm wird derzeit während der EuroTier in Hannover 
am SVLFG-Messestand präsentiert und kann auf dem YouTu-
be-Channel der SVLFG abgerufen werden unter www.youtube.
com und dem Suchbegriff SVLFG. 
In 13 weiteren kurzen Schulungsfilmen der SVLFG auf You-
Tube kann sich der Landwirt oder Betriebshelfer künftig ohne 
großen Aufwand zu Detailthemen informieren. Themen dieser 
Kurzfilme sind unter anderem die Wahrnehmung von Rindern, 
sicheres Treiben, sichere Verladung, Sicherheit am Melkstand 
oder der Fangstand. 
 
Donaubergland  
Qualitäts- und Premiumwege im Winter nicht begehbar 
Allmählich geht die Wandersaison in der Region zu Ende. In 
Abstimmung mit den beteiligten Kommunen weist die Donau-
bergland GmbH darauf hin, dass die Qualitäts- und Premium-
wege in der Region, also die „DonauWellen-Premiumwege“, 
der „Donauberglandweg“ und der „Donau-Zollernalb-Weg“, in 
den Wintermonaten aufgrund der Nässe- und Glättegefahr nicht 
mehr begangen werden sollen. Die Premiumwege sind dann 
auch nicht mehr als Rundwege komplett sicher begehbar sind. 
Die naturnahen Wegestücke mit durchweg naturbelassenen 
Pfaden im Wald und auf Wiesen sind bei Nässe rutschig; sie 
werden im Winter auch nicht geräumt. Darüber hinaus sollen 
Natur und Wege an diesen viel begangenen Stellen nach der 
langen Wandersaison im Winter auch mal „zur Ruhe kommen“. 
Das Donaubergland bietet neben den zertifizierten Wegen so 
viele örtliche Rund- und gut befestigte Verbindungswege, die 
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meist umfassend beschildert sind und für Winterspaziergänge 
genutzt werden können. Zum Start der neuen Wandersaison 
im Mai 2019 werden die Premium- und Qualitätswege wie-
der eröffnet. 
Infos dazu auch im Internet unter www.donaubergland.de 
oder Tel. 07461/7801675. 

Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau,  
Biberach 
Kurs zum Gebäudeenergieberater (HWK) startet im Januar 
Das Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau bietet von Januar 
bis April 2019 in 9 Tagesblöcken mit je drei Tagen die Fortbil-
dung zum Gebäudeenergieberater (HWK) an. 
Sie sind Meister in Handwerk, Bauingenieur, Architekt oder 
Techniker und wollen Ihr Wissen in den Bereichen Energieef-
fizienz, Lüftungs-und Heizungstechnik sowie Energieberatung 
erweitern, dann ist dieser Kurs genau richtig. 
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt Sie zur Eintragung in 
die Energie-Effizienz-Experten-Liste, damit verbunden ist die 
Erstellung bzw. Bestätigung von KfW-Anträgen sowie das 
Ausstellen von Energieausweisen. 
Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF gefördert, wobei 
für Teilnehmer aus Baden-Württemberg die Seminargebüh-
ren mit 30% bzw. 50% bezuschusst werden. Den Zuschuss 
beantragen wir für Sie. 
Kursbeginn: 24. Januar 2019 
Anmeldeschluss: 20. Dezember 2018 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach 
Wolfgang Schafitel – 07351 / 44091-55 
Email: schafitel@zaz-bc.de 
www.zimmererzentrum.de 

Durchstöbern Sie unseren 
Weihnachtskatalog unter

http://www.duv-wagner.de/fileadmin/ 
user_upload/Weihnachtsmusterheft2018.pdf

oder rufen Sie uns an
unter 07154 8222-0.

Wir beraten Sie gerne.

Haben Sie schon
an Ihre 

Weihnachtsanzeige
gedacht?
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Nachhilfe  
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert. (gewerblich)  
015792470362

Abholmarkt Öffnungszeiten:
Tägl. 16.00 - 18.30 Uhr, Mi. nachmittag geschlossen

Fr. 14.00 - 18.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Alle Fürstenberg-Biere im Angebot
z.B. Winterbier  20 x 0,5 l o. Pfand  €  12,95
Mühringer Mineralwasser  12 x 0,7 l o. Pfand  €  2,95

Imnauer Fürstenquellen Mineralwasser 

Classic / Still  12 x 0,7 l o. Pfand  €  4,55
 9 x 1,0 PET o. Pfand  €  4,95

Imnauer Multi  12 x 0,5 l o. Pfand  €  7,95
Imnauer Swingwell Multivit  12 x 0,7 l o. Pfand  €  7,95

Vinum Riesling Classic, QbA halbtrocken
 0,75 l  € 4,75
Kirchheimer Trollg. Weißherbst, 
QbA fruchtig 0,75 l  € 4,95

GESCHÄFTSANZEIGEN

UNTERRICHT

für ihre Anzeige im Sonderthema Weihnachtsgrüße und 
Neujahrswünsche in der Kalenderwoche 51/2018.

Firmen- und Texteindruck für Ihre gestaltete Anzeige:
(Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Senden Sie uns Ihr Firmenlogo bzw. Namenszug für Ihre Anzeige 
per E-Mail an anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigenschluss: Sonntag 9. Dezember 2018

  Rechnung per Überweisung      Rechnung per Lastschrift
Hiermit ermächtige ich Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
70806 Kornwestheim, zu Lasten des nachstehend 
angegebenen Kontos mittels Lastschrift den Rechnungsbetrag der 
obigen Anzeige einzuziehen. 

Auf alle Farbanzeigen aus diesem 

Katalog erhalten Sie 10 % Rabatt!  

 Ich bestelle für das Mitteilungsblatt der Gemeinde(n):

 Sparpaket für die Anzeigenkombination 

 Anzeige nach Sternnummer 

 Farbe        Schwarz-weiß

Rechnungsanschrift:

Firma/Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon für evtl. Rückfragen

Fax

E-Mail

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

DE
IBAN

Datum/Unterschrift

per Fax 07154 8222-15
per Mail anzeigen@duv-wagner.de
per Post Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG, 
 Max-Planck-Straße 14, 70806 Kornwestheim

Einwilligungserklärung: Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes 
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und 
die sonstigen datenschutzrelevaten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über 
sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie 
z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung.Die 
Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der Be-
zahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.

Ich bin damit einverstanden *
* Es handelt sich um eine Pflichtangabe.

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG 
Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Wir beraten Sie gerne.
Telefonisch unter 07154 82 22-0

oder per Mail an anzeigen@duv-wagner.de

Sie möchten eine Kleinanzeige
veröffentlichen?
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Dotternhausener 

DIALOG 2018
Eine Veranstaltung von adribo · www.adribo.de · im Auftrag von Holcim (Süddeutschland) GmbH

Hier finden Sie die Fragen und Antworten:

www.dialogverfahren-dotternhausen.de
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